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§ 1 Anwendungsbereich (zu § 1 AllB) 
In Ergänzung der Allgemeinen Bes�mmungen für Bachelor- und Masterstudiengänge der Justus-Liebig-Universi-
tät Gießen vom 20.02.2019 (AllB) in der jeweils gül�gen Fassung regelt diese Ordnung das Studium und die Prü-
fungen im Master-Studiengang Intercultural Communica�on and Business. 

§ 2 Akademischer Grad (zu § 3 AllB) 

(1) Der Fachbereich 05 – Sprache, Literatur, Kultur – der Justus-Liebig-Universität Gießen verleiht nach erfolgreich 
abgeschlossenen Studium den akademischen Grad Master of Arts (M. A.). 

(2) Bei erfolgreichem Abschluss des Doppelmasterstudiengangs gem. Anlage 3 verleihen der Fachbereich 05 – 
Sprache, Literatur, Kultur – und die Universität Paul-Valéry Montpellier 3 (UPVM3) in jeweils eigenen Urkunden 
den Masterabschluss „Master of Arts" (M. A.) (JLU) und Master „men�on langues étrangères appliquées, parcours 
négocia�on de projets interna�onaux“ (UPVM3). 

§ 3 Studienbeginn (zu § 5 AllB) 

Der Studiengang kann zum Wintersemester und zum Sommersemester begonnen werden. 

§ 4 Zulassung (zu § 5 AllB) 

(1) Der Zugang zum Master-Studiengang erfordert einen Bachelor-Abschluss, der an einer Hochschule im In- 
und/oder Ausland erworben wurde bzw. eine vergleichbare Qualifika�on, die mindestens Module im Umfang von 
40 CP im gewählten Haup�ach umfasst. Die Studiengänge Lehramt an Haupt- und Realschulen, Lehramt an Gym-
nasien, Lehramt an berufsbildenden Schulen werden ebenfalls anerkannt, sofern ein Unterrichtsfach studiert 
wurde, das dem gewählten Haup�ach entspricht. 

(2) Für die Zulassung zum Masterstudiengang muss das vorausgesetzte Studium mindestens 180 CP umfassen. 

(3) Der Prüfungsausschuss kann andere Studiengänge nach Einzelfallprüfung als gleichwer�g anerkennen. 

(4) Vor der Einschreibung sind Sprachkenntnisse als Zugangsvoraussetzung für das gewählte philologische Haupt-
fach wie folgt nachzuweisen: 

1. Englisch (für die Haup�ächer „Anglophone Literary, Cultural and Media Studies“ und „English Linguis�cs“ so-
wie für das Nebenfach „Zweite Wirtscha�sfachsprache Englisch“): 
a) durch ein Sprachzer�fikat, Niveau GER B2 oder  
b) durch eine an einer Hochschule bestandene Englisch-Prüfung, die nachweislich das Niveau B2 des Euro-
päischen Referenzrahmens für Sprachen bescheinigt und nicht älter ist als zwei Jahre oder 
c) sonstige geeignete Nachweise von Englischkenntnissen auf dem Niveau GER B2. 

2. Französisch (für das Haup�ach Frankoromanis�k/Französisch): 
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a) durch ein Sprachzer�fikat, Niveau GER B2 oder  
b) durch eine an einer Hochschule bestandene Französisch-Prüfung, die nachweislich das Niveau B2 des Eu-

ropäischen Referenzrahmens für Sprachen bescheinigt und nicht älter ist als zwei Jahre oder 
c) sons�ge geeignete Nachweise von Französischkenntnissen auf dem Niveau GER B2. 

3. Spanisch (für das Haup�ach „Hispanis�k/Spanisch“): 
a) durch ein Sprachzer�fikat, Niveau GER B2 oder  
b) durch eine an einer Hochschule bestandene Spanisch-Prüfung, die nachweislich das Niveau B2 des Euro-

päischen Referenzrahmens für Sprachen bescheinigt und nicht älter ist als zwei Jahre oder 
c) sons�ge geeignete Nachweise von Spanischkenntnissen auf dem Niveau GER B2. 

4. Russisch (für das Haup�ach „Russisch/Russis�k“): 
a) durch ein Sprachzer�fikat, Niveau GER B1 oder  
b) durch eine an einer Hochschule bestandene Russisch-Prüfung, die nachweislich das Niveau B1 des Euro-

päischen Referenzrahmens für Sprachen bescheinigt und nicht älter ist als zwei Jahre oder 
 sons�ge geeignete Nachweise von Russischkenntnissen auf dem Niveau GER B1.  

Der Nachweis gilt durch den erfolgreich bestandenen Studiengang B.A. Intercultural Communica�on and Business 
der JLU für das enthaltene Haup�ach als erbracht. 

§ 5 Arbeitsaufwand und Regelstudienzeit (zu § 6 AllB) 

(1) Der Studiengang umfasst 120 CP.  

(2) Die Regelstudienzeit beträgt 4 Semester.  

§ 6 Aufbau des Studiums und Studienfachberatung (zu §§ 7, 11 AllB) 

(1) Der Studienverlaufsplan (Anlage 1) gibt den Studierenden Hinweise zur Planung des Studiums. Insbesondere 
zur Wahl von Spezialisierung und außerfachlichen Modulen wird eine Studienfachberatung angeboten. 

(2) Der Studiengang gliedert sich in das Modul Intercultural Communica�on and Business (10 CP), eine fremd-
sprachige Philologie als Haup�ach (40 CP), ein wirtscha�swissenscha�liches Nebenfach (20 CP) und eine zweite 
Wirtscha�sfachsprache (20 CP). Das Master-Thesis Modul ICB umfasst 30 CP. 

(3) Die Federführung des Moduls Intercultural Communica�on and Business hat die Professur Intercultural Com-
munica�on and Business inne. 

(4) Die fremdsprachigen Haup�achphilologien in diesem Studiengang sind: „Anglophone Literary, Cultural and 
Media Studies“, „English Linguis�cs“, „Russis�k/Russisch“, „Hispanis�k/Spanisch“, „Frankoromanis�k/Franzö-
sisch“, „Lusitanis�k/Portugiesisch“. Ein Wechsel des Haup�aches ist einmalig möglich. Der Studienverlaufsplan 
des jeweiligen Haup�aches definiert die Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlbereiche. 

(5) Das wirtscha�swissenscha�liche Nebenfach (20 CP) wird gemäß der Speziellen Ordnung des Fachbereichs 02 
– Wirtscha�swissenscha�en – für das Angebot von Nebenfächern in Studiengängen anderer Fachbereiche in der 
jeweils gül�gen Fassung studiert. 

(6) Als zweite Wirtscha�sfachsprache kann gewählt werden: Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Rus-
sisch, Polnisch, Tschechisch, Ukrainisch, Bosnisch/Kroa�sch/Serbisch. Die Sprachen Russisch, Polnisch, Tsche-
chisch, Ukrainisch, Bosnisch/Kroa�sch/Serbisch können entweder auf Master-Niveau (mit Vorkenntnissen auf Ba-
chelor-Niveau) oder auf Bachelor-Niveau (ohne Vorkenntnisse) studiert werden. Zwei gleichlautende Philologien 
können nicht gewählt werden. Die zweite Wirtscha�sfachsprache kann durch ein Projekt/Prak�kum im Umfang 
von 20 CP ersetzt werden. Ein Wechsel der zweiten Wirtscha�sfachsprache ist einmalig möglich. 

(7) Bis auf das Master-Thesis Modul ICB können alle Modulteile im Umfang von bis zu 30 CP im Ausland erbracht 
werden. 
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§ 7 Module (zu § 8 AllB) 

(1) Das Modulhandbuch ist in Anlage 2 dieser bzw. den Anlagen 2 der Speziellen Ordnungen der Masterstudien-
gänge Anglophone Studies (MUG 7.36.05. Nr. 10), Romanis�k (MUG 7.36.05. Nr. 13) und Slavis�k (MUG 7.36.05. 
Nr. 14) des FB 05 in den jeweils gül�gen Fassungen enthalten. 

(2) Wahlpflichtmodule können nur solange gewählt werden, wie dies zum Erreichen der nach § 5 Abs. 1 vorgese-
henen CP erforderlich ist. 

§ 8 Berufs- und Tätigkeitsfeldpraktikum 

(1) Für das Berufsfeldprak�kum im Masterstudiengang „Intercultural Communica�on and Business“ gelten die 
Bes�mmungen der §§ 8 bis 10. Für das Prak�kum im Rahmen des Double Degree Programms gilt Anlage 3 der 
SpezO. 

(2) Den Studierenden sollen exemplarisch praxisorien�erte Kenntnisse und Fer�gkeiten aus Betrieben und ande-
ren Einrichtungen zukün�iger studiengangspezifischer Berufsfelder vermitelt werden. Durch die prak�schen Tä-
�gkeiten sollen Kenntnisse über die Arbeit in Anwendungs- bzw. Forschungsfeldern der „Intercultural Communi-
ca�on“ erworben werden. 

(3) Durch die Erfahrung mit praxisbezogenen Problemen wirtscha�licher, technischer, organisatorischer und so-
zialer Art soll das Verständnis von Forschung und Lehre im Studiengang gefördert und der Zusammenhang von 
Studium und Praxis verdeutlich werden. Insbesondere sollen betriebliche Zusammenhänge, Mitarbeiterführung 
und Management kennengelernt werden. 

§ 9 Durchführung des Berufs- und Tätigkeitsfeldpraktikums 

(1) Das Berufs- und Tä�gkeitsfeldprak�kum umfasst 456 Stunden/12 Wochen. Hinzu kommen 144 Stunden für 
die Vor- und Nachbereitung sowie den Prak�kumsbericht von 20 Seiten. 

(2) Berufs- und Tä�gkeitsfeldprak�ka können in allen Betrieben und anderen Einrichtungen zukün�iger Berufs-
felder des Master-Studienganges „Intercultural Communica�on and Business“ absolviert werden, die sich mit 
Anwendungs- und Forschungsgebieten der Wirtscha�swissenscha�en, Kommunika�onswissenscha�en, Kultur-
wissenscha�en, Sprachwissenscha�en und/oder Literaturwissenscha�en beschä�igen. In der Regel werden 
Funk�onen in den Bereichen 

– Erwachsenenbildung/Außerschulische Bildung, 

– Export/Logis�k/Vertrieb, 

– Finanzwesen, 

– Kulturmanagement, 

– Marke�ng/Public Rela�ons, 

– Medien- und Verlagswesen, 

– Medienkommunika�on, 

– Personalwesen (Personalentwicklung, Fort- und Weiterbildung), 

– Produktmanagement/Sales und 

– Tourismus 

während des Prak�kums übernommen. Einschlägige Vorprak�ka und Berufsausbildungen können in Ausnahme-
fällen auf Antrag anerkannt werden. 

(3) Vor Beginn eines Berufs- und Tä�gkeitsfeldprak�kums können sich die Studierenden durch die Modulverant-
wortliche oder den Modulverantwortlichen beraten lassen und sich über empfohlene Tä�gkeiten und Inhalte des 
gewählten Prak�kums informieren.  
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(4) Die Berufs- und Tä�gkeitsfeldprak�ka können sowohl im Inland und im Ausland absolviert werden. Empfeh-
lenswert ist ein Auslandsprak�kum in Kombina�on mit einem Auslandssemester. 

§ 10 Nachweis, Bestätigung und Bewertung des Berufs- und Tätigkeitsfeldpraktikums 

(1) Zur Bestä�gung des Berufs- und Tä�gkeitsfeldprak�kums legt der oder die Studierende dem oder der Modul-
verantwortlichen im Original eine Bescheinigung der Prak�kumsstelle über Dauer und Inhalt der abgeleisteten 
Abschnite des Berufs- und Tä�gkeitsfeldprak�kums vor. 

(2) Nach dem Prak�kum ist ein 20-sei�ger Prak�kumsbericht bei dem/der Modulverantwortlichen einzureichen. 

(3) Aufgrund der vorgelegten Unterlagen und Leistungen (Prak�kumsbericht) führt der oder die Vorsitzende die 
Bestä�gung und Bewertung (bestanden/nicht bestanden) des Moduls durch. Genügen die durchgeführten Tä�g-
keiten nicht für eine Bestä�gung, so kann der oder die Modulverantwortliche zusätzliche Auflagen beschließen. 
Der Prak�kumsbericht kann mit Auflagen zur Überarbeitung einmal zurückgegeben werden (Erste Wiederho-
lungsprüfung). 

(4) Wird das Modul in den Studienverlaufsplan aufgenommen, gilt das Prak�kum als Pflichtmodul. 

§ 11 Teilnahme an Veranstaltungen (zu § 17 AllB) 

(1) An den Veranstaltungsterminen einer Lehrveranstaltung ist verpflichtend regelmäßig teilzunehmen, davon 
ausgenommen sind Vorlesungen.  

(2) Regelmäßige Teilnahme ist gegeben, wenn nicht mehr als drei Veranstaltungstermine versäumt wurden. Bei 
darüberhinausgehenden Fehlzeiten bis maximal zur Häl�e der Lehrveranstaltungstermine, entscheidet die oder 
der Lehrende, ob und in welcher Weise die Fehlzeiten durch Äquivalenzleistungen ausgeglichen werden können. 

§ 12  Thesis (zu §§ 19, 21 AllB) 

(1) Bei der Meldung zum Master-Thesis Modul ICB müssen mindestens die Module des 1.-2. Fachsemesters nach 
Studienverlaufsplan erfolgreich abgeschlossen sein. 

(2) Die Bearbeitungszeit der Master-Thesis beträgt 20 Wochen. 

(3) Das Master-Thesis Modul ICB kann einmal wiederholt werden. 

§ 13  Prüfungsleistungen (zu §§ 17, 18, 22, 23, 24 AllB) 

(1) Das Prüfungsverfahren und die Prüfungsanforderungen für Erst- und Wiederholungsprüfung ergeben sich aus 
der jeweiligen Modulbeschreibung (Anlage 2). 

(2) Soweit die Modulbeschreibung nichts Abweichendes bes�mmt, sind Prüfungsformen:  

1. Klausur: 45 - 120 Minuten.  

2. Mündliche Prüfung: Dauer 15 Minuten - 45 Minuten; 

3. Hausarbeit: Umfang in der Regel 18 - 22 Seiten, Bearbeitungszeit 8 - 10 Wochen, es bestehen feste Abgabe-
fristen: 15.03. im Wintersemester sowie 15.09. im Sommersemester;  

4. Kombiniert mündliche-schri�liche Prüfung: Gemäß UNIcert-Rahmenordnung besteht die kombinierte münd-
lich-schri�liche Prüfung aus den folgenden, gleichgewichteten Teilen: Hörverstehen (ca. 45 Min.), Leseverste-
hen (ca. 60 Min.), schri�licher Ausdruck (ca. 90 Minuten), mündlicher Ausdruck (ca. 30 Min.);  

5. Por�olio: Eine Sammlung von 4 - 8 kurzen schri�lichen Übungsaufgaben zu einzelnen Lehrveranstaltungssit-
zungen im Umfang von insgesamt 10 - 20 Seiten, Bearbeitungszeit: 3 - 6 Wochen;  
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6. Prak�kums- und Projektberichte: Schri�licher Bericht über den Verlauf der jeweiligen Praxisphase im Umfang 
von 20 Seiten; Bearbeitungszeit 8 - 10 Wochen; es bestehen feste Abgabefristen: 15.03. im Wintersemester 
sowie 15.09. im Sommersemester;  

7. Präsenta�on: 10 - 30 Minuten.  

Die genaue Prüfungsform wird zu Beginn der Veranstaltung durch die Modulverantwortliche bzw. den Modulver-
antwortlichen bekannt gegeben. 

§ 14 Masterprüfung und Gesamtnotenberechnung (zu § 20 AllB) 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die nach den §§ 5-7 erforderlichen Module bestanden wurden. 

(2) Die Gesamtnote wird gebildet aus dem arithme�schen Mitel der Modulnoten nach CP-Gewichtung. 

§ 15 Prüfungszeugnis (zu § 34 AllB)  

Sofern die 2. Wissenscha�sfachsprache auf Bachelor-Niveau studiert wird, wird dieses auf dem Zeugnis ausge-
wiesen.  

§ 16 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

Diese Ordnung in der Fassung des Vierten Änderungsbeschlusses gilt ab dem Wintersemester 2025/2026. Die 
Umbenennung der fremdsprachigen Hauptfachphilologie von „Galloromanistik/ Französisch“ in „Frankoroma-
nistik/ Französisch“ sowie die Umsetzung der Änderungen in §6 Abs. 6 für die slavischen Sprachen treten erst ab 
dem Sommersemester 2026 in Kraft. Bis dahin gelten die bisherigen Bestimmungen fort.  

 

Anhang 

Anlage 1: Studienverlaufsplan 

Anlage 2: Modulbeschreibungen 

Anlage 3: Interna�onale Koopera�on in dem Masterstudiengang Intercultural Communica�on and Business 
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Anlage 1: Studienverlaufsplan 

Studienstruktur: 

Eingangsmodul Intercultural Communica�on and Business 10 CP 

Haup�achphilologie 40 CP 

Wirtscha� 20 CP 

2. Wirtscha�sfachsprache 20 CP oder Prak�kum 20 CP 

Thesis 30 CP 
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SVP MA ICB „Anglophone Literary, Cultural and Media Studies“ (40 CP) plus 
Eingangsmodul Intercultural Communication and Business (10 CP) plus Thesis 

Modulbezeichnung / Modulcode CP 
Semester 

1 2 3 4 

Pfl
ic

ht
m

od
ul

e 

Intercultural Communica�on and Business 
05-MA-ICB-001 10 S S   

English for Specific Purposes – Advanced 
Course 
05-MA-A-012 

10 Ü Ü   

Literary, Cultural and Media Analysis 1 
05-MA-A-002 10 S S   

Text and Context 
05-MA-A-003 10   

S 
 

S 
Research Methodology 
05-MA-A-005 10   S K 

Summe CP 50  

Master-Thesis Modul ICB 
05-MA-ICB-002 30 

   K 

   T 

SVP MA ICB „English Linguistics“ (40 CP) plus Eingangsmodul Intercultural Communication 
and Business (10 CP) plus Thesis 

Modulbezeichnung / Modulcode CP 
Semester 

1 2 3 4 

Pfl
ic

ht
m

od
ul

e 

Intercultural Communica�on and Business 
05-MA-ICB-001 10 S S   

English for Specific Purposes – Advanced 
Course 
05-MA-A-012 

10 Ü Ü   

Genres, Register and Varie�es 
05-MA-A-013 10 S S   

Corpus Linguis�cs 
05-MA-A-014 10   

S 
 

S 
Data Collec�on and Analysis 
05-MA-A-015 10   

S 
 

S 
Summe CP 50  

Master-Thesis Modul ICB 
05-MA-ICB-002 30 

   K 

   T 
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SVP MA ICB „Russistik/Russisch“ (40 CP) plus Eingangsmodul Intercultural Communication 
and Business (10 CP) plus Thesis 

 CP CP 

kum. 

1 2 3 4 

Pfl
ic

ht
m

od
ul

 
Fa

ch
w

iss
en

- 
sc

ha
� 

Intercultural Communica�on and Business 

05-MA-ICB-001 10 10 S S   

W
ah

lp
fli

ch
tm

od
ul

e 
Fa

ch
w

ise
ns

ch
a�

 
(3

 v
on

 4
) 

Literatur und Gesellscha� 
05-MA-S-003 

9 

37 

S    

Ü    

Literatur, Kultur und Medien 

05-MA-S-004 9 
 S   

 Ü   

Text und Pragma�k 
05-MA-S-005 9 

  S  

  Ü  

Sprache und Gesellscha� im östlichen Europa 
05-MA-S-006 9 

   S 

   Ü 

Sp
ra

ch
pr

ax
is 

 
Ru

ss
isc

h 

Fortgeschritene Sprachpraxis: Russisch I-ICB 
05-MA-S-012 4 41 

SK SK   

SK SK   

Fortgeschritene Sprachpraxis: Russisch II 
05-MA-S-013 4 45 

 SK SK  

 SK K  

Fortgeschritene Sprachpraxis: Russisch III-
ICB 
05-MA-S-015 

5 50 
  SK SK 

  SK SK 

 Master-Thesis Modul ICB  

05-MA-ICB-002 30 80 
   K 

   T 

 CP insgesamt 80      
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SVP MA ICB „Frankoromanistik/Französisch“ (40 CP) plus Eingangsmodul Intercultural 
Communication and Business (10 CP) plus Thesis 

 Modulbezeichnung/ Modulcode 
 Semester 

CP 1 2 3 4 

Pfl
ic

ht
m

od
ul

e 

Intercultural Communica�on and Business 

05-MA-ICB-001 
10 S S   

Langue et économie I 

05-MA-R-003 
10 SP SP   

Langue et économie II 

05-MA-R-004 
10   

SP  

SP  

W
ah

lp
fli

ch
tb

er
ei

ch
e 

(1
 a

us
 2

) 

Linguis�k I 

05-MA-R-007 

Linguis�k II 

05-MA-R-008 
20 

S Ü   

  S/Ü  

  S  

Literatur- und Kulturwissenscha� I 

05-MA-R-009 

Literatur- und Kulturwissenscha� II 

05-MA-R-010 

S Ü   

  S/Ü  

  S  

Summe CP 50  

Master-Thesis Modul ICB  

05-MA-ICB-002 

Master-Thesis + Prak�kum DD-Programm  

05-MA-ICB-004 

30 

   K 

   T 

   P 

   T 
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SVP MA ICB „Hispanistik/Spanisch“ (40 CP) plus Eingangsmodul Intercultural 
Communication and Business (10 CP) plus Thesis 

 Modulbezeichnung/ Modulcode 
 Semester 

CP 1 2 3 4 

Pfl
ic

ht
m

od
ul

e 

Intercultural Communica�on and Business 

05-MA-ICB-001 
10 S S   

Lengua y economía I 

05-MA-R-017 
10 SP SP   

Lengua y economía II 

05-MA-R-018 
10   

SP  

SP  

W
ah

lp
fli

ch
tb

er
ei

ch
e 

(1
 a

us
 2

) 

Linguis�k I 

05-MA-R-021 

20 

S Ü   

Linguis�k II 

05-MA-R-022 

  S/Ü  

  S  

Literatur- und Kulturwissenscha� I 

05-MA-R-023 
S Ü   

Literatur- und Kulturwissenscha� II 

05-MA-R-024 

  S/Ü  

  S  

Summe CP 50  

Master-Thesis Modul ICB 

05-MA-ICB-002 
30 

   K 

   T 
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SVP MA ICB „Lusitanistik/Portugiesisch“ (40 CP) plus Eingangsmodul Intercultural 
Communication and Business (10 CP) plus Thesis 

 Modulbezeichnung/ Modulcode 
 Semester 

CP 1 2 3 4 

Pfl
ic

ht
m

od
ul

e 

Intercultural Communica�on and Business 

05-MA-ICB-001 
10 S S   

Língua e economia I 

05-MA-R-037 
10 SP SP   

Língua e economia II 

05-MA-R-038 
10   

SP  

SP  

W
ah

lp
fli

ch
tb

er
ei

ch
e 

(1
 a

us
 2

) 

Linguis�k I 

05-MA-R-031 

Linguis�k II 

05-MA-R-032 
20 

S Ü   

  S/Ü  

  S  

Literatur- und Kulturwissenscha� I 

05-MA-R-033 

Literatur- und Kulturwissenscha� II 

05-MA-R-034 

S Ü   

  S/Ü  

  S  

Summe CP 50  

Master-Thesis Modul ICB 

05-MA-ICB-002 
30 

   K 

   T 
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MA ICB „Zweite Wirtschaftsfachsprache Englisch“ 

Modulbezeichnung / Modulcode CP 
Semester 

1. 2. 3. 4. 

Pfl
ic

ht
m

od
ul

e Language and Text 

05-MA-A-011 
10 S S   

English for Specific Purposes – Advanced Course 

05-MA-A-012 
10 Ü Ü   

Summe CP 

 
20  

 

Die Studienverlaufspläne für  

MA ICB „Zweite Wirtscha�sfachsprache Russisch“ (ohne Vorkennnisse) 

MA ICB „Zweite Wirtscha�sfachsprache Tschechisch“ (ohne Vorkennnisse) 

MA ICB „Zweite Wirtscha�sfachsprache Polnisch“ (ohne Vorkennnisse) 

MA ICB „Zweite Wirtscha�sfachsprache Bosnisch/Kroa�sch/Serbisch“ (ohne Vorkennnisse) 

MA ICB „Zweite Wirtscha�sfachsprache Ukrainisch“ (ohne Vorkennnisse) 

sind iden�sch mit den BA-Studienverlaufsplänen für die entsprechende „Zweite Wirtscha�ssprache“ und können 
der Anlage 1 der Speziellen Ordnung für den Bachelorstudiengang Intercultural Communica�on and Business 
des Fachbereichs 05 – Sprache, Literatur, Kultur – der Justus-Liebig-Universität Gießen vom 15.04.2020 in der 
jeweils gül�gen Fassung entnommen werden. 
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MA ICB „Zweite Wirtschaftsfachsprache Russisch“ (mit Vorkennnissen) 
 

CP 
CP 

kum. 
1 2 3 4 

W
ah

lp
fli

ch
tm

od
ul

e 
Fa

ch
w

ise
ns

ch
a�

 
(1

 v
on

 4
) 

Literatur und Gesellscha� 
05-MA-S-003 9 

9 

S    

Ü    

Literatur, Kultur und Medien 

05-MA-S-004 
9 

 S   

 Ü   

Text und Pragma�k 
05-MA-S-005 9 

  S  

  Ü  

Sprache und Gesellscha� im östlichen Eu-
ropa 
05-MA-S-006 9 

   S 

   Ü 

Sp
ra

ch
pr

ax
is 

 
Ru

ss
isc

h 

Mitlere Sprachpraxis: Russisch I 
05-MA-S-016 4 13 

SK SK   

SK SK   

Mitlere Sprachpraxis: Russisch II 
05-MA-S-017 4 17 

 SK SK  

 SK K  

Mitlere Sprachpraxis: Russisch III-ICB 
05-MA-S-019 3 20 

  SK SK 

  PR SK 

 CP insgesamt 20      
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MA ICB „Zweite Wirtscha�sfachsprache Tschechisch“ (mit Vorkennnissen) 

 CP CP 

kum. 

1 2 3 4 

W
ah

lp
fli

ch
tm

od
ul

e 
Fa

ch
w

ise
ns

ch
a�

 
(1

 v
on

 4
) 

Literatur und Gesellscha� 
05-MA-S-033 

9 

9 

S    

Ü    

Literatur, Kultur und Medien 

05-MA-S-034 9 
 S   

 Ü   

Text und Pragma�k 
05-MA-S-035 9 

  S  

  Ü  

Sprache und Gesellscha� im östlichen Europa 
05-MA-S-036 9 

   S 

   Ü 

Sp
ra

ch
pr

ax
is 

 
Ts

ch
ec

hi
sc

h 

Fortgeschritene Sprachpraxis: Tschechisch I 
05-MA-S-041 4 13 

SK SK   

Ü SK   

Fortgeschritene Sprachpraxis: Tschechisch II-ICB 
05-MA-S-044 4 17 

 SK SK  

 SK K  

Fortgeschritene Sprachpraxis: Tschechisch III-
ICB 
05-MA-S-046 

3 20 
  SK SK 

  PR SK 

 CP insgesamt 20      
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MA ICB „Zweite Wirtschaftsfachsprache Polnisch“ (mit Vorkennnissen) 

 CP CP 

kum. 
1 2 3 4 

W
ah

lp
fli

ch
tm

od
ul

e 
Fa

ch
w

ise
ns

ch
a�

 
(1

 v
on

 4
) 

Literatur und Gesellscha� 
05-MA-S-053 

9 

9 

S    

Ü    

Literatur, Kultur und Medien 

05-MA-S-054 9 

 S   

 Ü   

Text und Pragma�k 
05-MA-S-055 9 

  S  

  Ü  

Sprache und Gesellscha� im östlichen Europa 
05-MA-S-056 9 

   S 

   Ü 

Pfl
ic

ht
m

od
ul

e 
Sp

ra
ch

pr
ax

is 
 

Po
ln

isc
h 

Fortgeschritene Sprachpraxis: Polnisch I 
05-MA-S-061 4 13 

SK   SK   

SK SK   

Fortgeschritene Sprachpraxis: Polnisch II-ICB 
05-MA-S-064 4 17 

 SK SK  

 SK K  

Fortgeschritene Sprachpraxis: Polnisch III-ICB 
05-MA-S-066 3 20 

  SK SK 

  PR SK 

 CP insgesamt 20      
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MA ICB „Zweite Wirtscha�sfachsprache Bosnisch, Kroa�sch, Serbisch“ (mit Vorkennnissen) 

 CP CP 

kum. 
1 2 3 4 

W
ah

lp
fli

ch
tm

od
ul

e 
Fa

ch
w

iss
en

sc
ha

� 
1 

vo
n 

4 
M

od
ul

en
 

 

Literatur und Gesellscha� 
05-MA-S-073 9 

9 

Ü S   

Literatur, Kultur und Medien 

05-MA-S-074 9   Ü S 

Text und Pragma�k 
05-MA-S-075 9 Ü S   

Sprache und Gesellscha� im östlichen 
Europa 
05-MA-S-076 9   Ü S 

Pfl
ic

ht
m

od
ul

e 
Sp

ra
ch

pr
a-

xi
s 

Bo
sn

isc
h/

Kr
oa

�s
ch

/ S
er

bi
sc

h 
 

Fortgeschritene Sprachpraxis: 
Bosnisch/Kroa�sch/Serbisch I 
05-MA-S-081 

4 13 SK   SK   

Ü SK   

Fortgeschritene Sprachpraxis: 
Bosnisch/Kroa�sch/Serbisch II-ICB 
05-MA-S-084 

4 17  SK SK  

 SK K  

Fortgeschritene Sprachpraxis: 
Bosnisch/Kroa�sch/Serbisch III-ICB 
05-MA-S-086 

3 20 
  SK SK 

  PR SK 

 CP insgesamt 
20 17 
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MA ICB „Zweite Wirtschaftsfachsprache Ukrainisch“ (mit Vorkennnissen) 

 CP  WS SS WS SS 

W
ah

lp
fli

ch
tm

od
ul

e 
Fa

ch
w

iss
en

sc
ha

� 
1 

vo
n 

4 
M

od
ul

en
 

 

Literatur und Gesellscha� 
05-MA-S-093 
 

9  

 

 

9 

Ü S   

Literatur, Kultur und Medien 

05-MA-S-094 
9   S Ü 

Text und Pragma�k 
05-MA-S-095 

9 Ü S   

Sprache und Gesellscha� im östlichen Europa 
05-MA-S-096 9   Ü S 

Pfl
ic

ht
m

od
ul

e 
Sp

ra
ch

pr
a-

xi
s  

U
kr

ai
ni

sc
h 

Fortgeschritene Sprachpraxis: Ukrainisch I 
05-MA-S-101 

4 13 SK SK   

SK SK   

Fortgeschritene Sprachpraxis: Ukrainisch II-
ICB 
05-MA-S-104 

4 17  SK SK  

 SK K  

Fortgeschritene Sprachpraxis: Ukrainisch III-
ICB 
05-MA-S-106 

3 20   SK SK 

  Pr SK 

 CP insgesamt 20      
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MA ICB „Zweite Wirtscha�sfachsprache Französisch“ 

Modulbezeichnung/Modulcode CP 
Semester 

1 2 3 4 

Pfl
ic

ht
-m

od
ul

e 

Langue et économie I 

05-MA-R-003 

 

10 

 

SP SP   

Langue et économie II 

05-MA-R-004 
10   

SP 
 

SP 

Summe CP 20  

MA ICB „Zweite Wirtschaftsfachsprache Spanisch“ 

Modulbezeichnung/Modulcode CP 
Semester 

1 2 3 4 

Pfl
ic

ht
- 

m
od

ul
e 

Lengua y economía I 

05-MA-R-017 

 

10 

 

SP SP   

Lengua y economía II 

05-MA-R-018 
10   

SP 
 

SP 

Summe CP 20  

MA ICB „Zweite Wirtschaftsfachsprache Portugiesisch“ 

Modulbezeichnung/Modulcode CP 
Semester 

1 2 3 4 

Pfl
ic

ht
- m

od
ul

e 

Língua e economia I 

05-MA-R-037 

 

10 

 

SP SP   

Língua e economia II 

05-MA-R-038 
10   

SP 
 

SP 

Summe CP 20  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_sur_objectifs_sp%C3%A9cifiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_sur_objectifs_sp%C3%A9cifiques
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Anlage 2: Modulbeschreibungen 
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zweite Wirtscha�ssprache Französisch, Spanisch, Portugiesisch ..................................................................... 50 

Langue et économie I ........................................................................................................................................ 51 

Langue et économie II ....................................................................................................................................... 53 

Masterthesis + Prak�kum DD-Programm .......................................................................................................... 55 
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05-MA-ICB-001 
Intercultural  Communicat ion and Business  

10 CP 
Intercultural Communica�on and Business 

Pflichtmodul 
FB 05  1. und 2. Fachse-

mester erstmals angeboten im WiSe 2023/24 

Qualifika�onsziele: Die Studierenden erkennen die unterschiedlichen Ansätze und Forschungsgegenstände im 
Spannungsfeld zwischen Kultur, Kommunika�on und Management und verstehen die Theorien und Modelle 
aus unter-schiedlichen Disziplinen. Sie lernen fortgeschritene Methoden bzw. den Methoden-Mix in den inter-
kultu-rellen Studien kennen und sind in der Lage, diese Methoden in Forschungsprojekten sowie prak�schen 
Handlungsfeldern anzuwenden. 

Inhalte: Die Modulinhalte umfassen zwei Veranstaltungen: ein Einführungsseminar sowie ein Methodensemi-
nar. Au�auend auf den theore�schen und methodischen Kenntnissen wird insbesondere auf die Anwendung 
dieser Kenntnisse in Forschungsprojekten wie auch in prak�schen Handlungsfeldern eingegangen. 

Angebotsrhythmus und Dauer: WiSe: A1; SoSe: A2, Dauer: zwei Semester 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Professur für Intercultural Communica�on and Business 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M. A. Intercultural Communica�on and Business 

Teilnahmevoraussetzungen: keine  

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Einführungsseminar 30 120 

A2: Methodenseminar 30 120 

Summe: 300 (= 10 CP) 

Prüfungsvorleistungen:  Vgl. § 11 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
– Prüfungsform: Klausur (90 min) oder Hausarbeit (20 Seiten), organisatorisch in A1 oder A2.  
– Bildung der Modulnote: Klausur oder Hausarbeit: 100 % 
– Wiederholungsprüfung 1 und 2: Wiederholung der nicht bestandenen Prüfungsleistung 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch oder Zielsprache des Haup�achs; Entscheidung erfolgt durch mo-
dulverantwortliche Stelle 

Hinweise: keine 
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05-MA-ICB-002 
Master  Thes is  Modul  ICB  

30 CP 
Master Thesis Modul ICB 

Pflichtmodul 
FB 05 

4. Fachsemester 
erstmals angeboten im WiSe 23 / 24 

Qualifika�onsziele: Fähigkeit zur selbständigen Konzep�on, Planung und Durchführung eines Forschungspro-
jektes sowie zum Erstellen einer wissenscha�lichen Masterarbeit im ausgesuchten Schwerpunktbereich des 
Haup�achs oder im Bereich Intercultural Communica�on and Business. 

Inhalte: Das Modul besteht aus zwei Teilen: einem Kolloquium/Research-Seminar und der Master-Thesis. Im 
Kolloquium/Research Seminar lernen Studierende, Forschungsfragen zu generieren und Forschungsmethoden 
aus unterschiedlichen Fachdisziplinen anzuwenden. In gemeinsamen Sitzungen der Kolloquien der Philologien 
und des Research Seminars der Professur ICB werden in Form von Co-Teaching Bezüge zu den Wirtscha�swis-
senscha�en hergestellt und verdeutlicht. Professoren und Dozenten unterschiedlicher Ins�tute und Fachberei-
che skizzieren 1) anhand laufender Projekte, wie interkulturelle/interdisziplinäre Fragestellungen entwickelt 
werden können und welche Methoden dafür anzuwenden sind, und geben 2) Feedback zu den studen�schen 
Präsenta�onen der Master-Thesis. 

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes Semester 

Modulverantwortliche Professur: Research Seminar: Professur für Intercultural Communica�on and Business; 
Thesis und Kolloquien: alle Professuren der Ins�tute Anglis�k, Romanis�k, Slavis�k, ICB 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M. A. Intercultural Business and Communica�on 

Teilnahmevoraussetzungen:  Module des 1.-2. Fachsemesters nach Studienverlaufsplan erfolgreich abgeschlos-
sen  

Veranstaltung: Präsenzstunden Eigenständige Arbeit 

A1: Kolloquium/Research-Seminar 30h - 

A2: Master-Thesis - 870h 

Umfang: 900 h (= 30 CP) 

Prüfungsvorleistungen: keine 

Modulprüfung: 
Art der Prüfung: Modulabschließend 
Prüfungsform: Master-Thesis (150.000–180.000 Zeichen) organisatorisch in A2 
Bildung der Modulnote: Master-Thesis 100 % 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch oder Sprache des Haup�achs. 

Hinweise: keine 
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05-MA-ICB-003 
MA ICB Berufspraktikum  

20 CP 
MA ICB Berufsprak�kum 

Wahlpflichtmo-
dul 

Sprache, Literatur, Kultur / Dekanat 

1.– 4. Sem. erstmals angeboten im WS 2021/22 

Teilnehmerzahl: nicht limi�ert 

 

Qualifika�onsziele: Die Studierenden 
– gewinnen als Prak�kant/innen ver�e�e Erfahrungen in kün�igen Tä�gkeits- und Berufsfeldern 
– verfügen über prak�sche Kenntnisse und Fer�gkeiten aus ihren Prak�kumsbetrieben und verstehen den 

Zusammenhang zwischen Studium und Praxis 
– konkre�sieren ihre persönlichen berufsbezogenen Perspek�ven (Karriereplanung) 

Inhalte: 
– Erschließung von kün�igen Berufsfeldern 
– Praxiserfahrung in Betrieben der Berufsfelder des Master-Studienganges „Intercultural Communica�on 

and Business“, die sich mit Anwendungs- und Forschungsgebieten der Wirtscha�swissenscha�en, Kommu-
nika�onswissenscha�en, Kulturwissenscha�en, Sprachwissenscha�en und / oder Literaturwissenscha�en 
befassen 

– Reflexion eigener berufsprak�scher Tä�gkeit 

Angebotsrhythmus und Dauer: WS und SS, 1 Semester 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Professur für Intercultural Communica�on and Business 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M.A. Intercultural Communica�on and Business 

Teilnahmevoraussetzungen: Keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

Prak�kum 456 h  

Bericht inklusive Vor- 
und Nachbereitung  144 h 

Summe: 600 h 

Prüfungsvorleistungen: keine 

Modulprüfung: 
– Prüfung: Prak�kumsbericht (Aufgaben, Tä�gkeiten, erworbene Kenntnisse und Fer�gkeiten, Reflexion). Der 

Bericht umfasst 20 Seiten und muss mit „bestanden“ bewertet werden. 
– Bildung der Modulnote: unbenotete Leistung 
– Wiederholungsprüfung: Überarbeitung des Prak�kumsberichts (innerhalb von 4 Wochen) 
– 2. Wiederholungsprüfung: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch oder Zielsprache des gewählten Studienfachs 
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05-MA-ICB-004 

Masterthesis  +  Prakt ikum 
DD-Programm 

30 CP 
Master Thesis + Internship 

DD-Programme 

Pflichtmodul 
FB 05 / Frankoromanis�k / Ins�tut für Romanis�k 

4. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 21/22 

Qualifika�onsziele: Prak�kum: 
– zentrale Kenntnisse in studiengangsbezogenen Berufsfeldern 
– Anwendung und Reflexion erlernter Methoden und Inhalte in der Praxis / im konkreten Arbeitszusammen-

hang 
– Erprobung selbstständiger Arbeitsorganisa�on und selbstgesteuerter Lernprozesse 
– Wissen über Arbeitsprozesse 
– Fähigkeit, selbstständig das Erlernte auf andere Kontexte zu übertragen und dort erfolgreich anzuwenden 
– Reflexion und ggf. Reperspek�vierung eigener beruflicher Ziele sowie Stärken und Schwächen 
– Ver�efung fremdsprachlicher und interkultureller Kompetenzen 
Masterthesis: 
– Fähigkeit zur selbstständigen Planung, Durchführung und angemessenen Dokumenta�on eines Projekts im 

Schwerpunktbereich des vorliegenden Studiengangs 

Inhalte: Prak�kum: 
– Erschließung von kün�igen Berufsfeldern 
– Praxiserfahrung in Betrieben der Berufsfelder „Intercultural Communica�on and Business“ 
– Reflexion eigener berufsprak�scher Tä�gkeit 
Das Prak�kum soll den Studierenden umfassende Einblicke in mögliche berufliche Tä�gkeitsfelder gewähren 
und eine Verbindung von Studieninhalten und Praxis ermöglichen. Es dient zusätzlich der Möglichkeit einer 
persönlichen Schwerpunktsetzung und Profilierung des Studiengangs. Es sollte in fachnahen Berufsfeldern ab-
solviert werden, d. h. z.B. im Bereich der interna�onalen Wirtscha�, im Handel und in der öffentlichen Verwal-
tung (z.B. Außenhandel, Vertrieb, Personalwesen, Kundenbetreuung, interna�onale Projek�erung, Public Rela-
�ons, Marke�ng), oder auch im Bereich der Kultur und des Kulturmanagements, der Medienbranche und des 
Weiterbildungssektors bis hin zu Tä�gkeiten im Journalismus, im Tourismus oder Verlagswesen. Das Prak�kum 
ist in Frankreich zu absolvieren. 
Masterthesis: 
– Planung und Durchführung eines Forschungsprojekts im Rahmen der Erfahrungen bzw. Tä�gkeiten des 

Prak�kums 
– Erstellen einer wissenscha�lichen Masterarbeit 

Angebotsrhythmus und Dauer: A1, A2 im SoSe, ein Semester  

Modulverantwortliche: Professur für französische Literatur- und Kulturwissenscha� 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: nur M. A. Intercultural Communica�on and Business in Verbindung 
mit dem DD-Programm 

Teilnahmevoraussetzungen: Module des 1.-2. Fachsemesters nach Studienverlaufsplan erfolgreich abgeschlos-
sen 

Veranstaltung: Präsenzstunden bzw. selbstgestaltete Arbeit Vor- und Nachbe-
reitung 

A1: Prak�kum (Frank-
reich)  450 h - 

A2: Masterthesis 450 h - 
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Summe: 900 h 

Prüfungsvorleistungen: keine 

Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
– A2: Prüfungsform: Masterthesis (75.000–90.000 Zeichen) organisatorisch in A2 
– Bildung der Modulnote: Masterthesis: 100 % 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch und Französisch; Entscheidung erfolgt durch modulverantwortliche 
Stelle  
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Philologisches Haup�ach Anglophone Studies und zweite Wirtscha�ssprache 
Englisch 

Alle ICB-Module sind in der Speziellen Ordnung des Masterstudiengangs Anglophone Studies des Fachbereichs 
05 – Sprache, Literatur, Kultur – der Justus-Liebig-Universität Gießen vom 15.04.2020 (MUG 7.36.05. Nr. 10) in 
der jeweils gül�gen Fassung enthalten. 
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Philologisches Haup�ach Russis�k/Russisch und zweite Wirtscha�ssprache 
Russisch, Tschechisch, Polnisch,  Bosnisch/Kroa�sch/Serbisch, Ukrainisch 

Alle weiteren ICB-Module auf Master-Niveau sind in der Speziellen Ordnung für den Masterstudiengang Slavis�k 
des Fachbereichs 05 – Sprache, Literatur, Kultur – der Justus-Liebig-Universität vom 15.04.2020 in der jeweils 
gül�gen Fassung (MUG 7.36.05 Nr. 14) enthalten. 

Alle ICB-Module auf dem Bachelor-Niveau, die für das Studium einer slavischen Sprache als 2. Wirtscha�sfach-
sprache ohne Vorkenntnisse erforderlich sind, sind in der Speziellen Ordnung für den Bachelorstudiengang Sla-
vis�k des Fachbereichs 05 – Sprache, Literatur, Kultur – der Justus-Liebig-Universität Gießen vom 15.04.2020 in 
der jeweils gül�gen Fassung (MUG 7.35.05 Nr. 11) sowie der Speziellen Ordnung für den Bachelorstudiengang 
Interna�onal Communica�on and Business des Fachbereichs 05 – Sprache, Literatur, Kultur – der Justus-Liebig-
Universität Gießen vom 15.04.2020 in der jeweils gül�gen Fassung (MUG 7.35.05 Nr. 7) enthalten. Diese Module 
werden nach diesen Ordnungen studiert. 

 



Spezielle Ordnung für den Masterstudiengang 
Intercultural Communica�on and Business 

02.06.2025 7.36.05 Nr. 12 

 

28 
 

05-MA-S-012 
Fortgeschrittene Sprachpraxis :  Russ isch I - ICB  

4 CP 
Advanced Russian Language I-ICB 

Pflichtmodul 
FB 05 / Slavis�k / Slavisches Ins�tut 

1. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 20/21 

Qualifika�onsziele:  
– Bei Vermitlung einzelner Kompetenzen orien�ert man sich auf das B2+ - Niveau nach GER. 
– Angestrebt werden die Fähigkeiten, Sachverhalte mündlich wie schri�lich klar, ausführlich und detailliert 

darzustellen, komplexe Themen systema�sch zu erörtern, Standpunkte und eigene Argumenta�on zu be-
s�mmten aktuellen gesellscha�lichen Problemen zusammenhängend mündlich wie schri�lich auszufüh-
ren, rela�v flüssig Beschreibungen aus eigenen Interessensgebieten geben. 

– Fer�gkeit Spiel- und Dokumentarfilme, TV- Sendungen, Reportagen und Podcasts in ihrer gesprochenen 
Sprache und authen�schem Tempo unter Mutersprachlern zu verstehen, im Allgemeinen kri�sch analysie-
ren, auswerten und zusammenfassen zu können. Erweiterung der Hörsehverstehenkompetenz und des 
Vokabulars aus verschiedenen Sprachregistern. Ver�efung der interkulturellen Kompetenz durch landes-
kundliche Einblicke. 

– In den Gruppen für Herkun�ssprachlerInnen orien�ert man sich bei der Vermitlung aller Kompetenzen 
auf das C1 -Niveau nach GER. 

– Für „Geschä�skommunika�on“ gilt: Fähigkeit zu beruflichen, fachspezifischen Themen zu sprechen (Wirt-
scha�) und dabei Zusammenhänge deutlich zu machen, in einer Diskussion mitzuhalten. 

– Hörverstehen von dem, was zu Themen des Fachgebiets (Wirtscha�) gesagt wird, Austausch von Sachin-
forma�onen und fachlichen Anweisungen (Wirtscha�). 

– Fähigkeit längere sachliche Texte (gesprochene Fachtexte zu Wirtscha�sfragen) nach gewünschten Infor-
ma�onen durchsuchen und sachliche Informa�onen mündlich zusammentragen, um bes�mmte Aufgabe 
zu lösen.  

Inhalte:  
– Alle vier Fer�gkeiten – Sprachen, Hörverstehen, Schreiben und Lesen – werden mit Hilfe von Sachtexten, 

Video- und Audiomiteln gleichmäßig thema�sch ausgebaut und untereinander ausgeglichen. 
– Ver�efung der Sprechkompetenz und Erweiterung der mündlichen Interak�on in Form von Diskussionsrun-

den, Debaten, Meinungsaustauschs und Gruppengesprächen anhand der analysierten Spiel- und Doku-
mentarfilme sowie TV-Sendungen und Reportagen aus der aktuellen Zeit. Kurze thema�sche Präsenta�o-
nen zum ausgewählten Videomaterial mit anschließender Erläuterung des landeskundlichen Hintergrunds 
und Besprechung der aktuellen kulturellen, poli�schen, gesellscha�lichen Prozesse und Phänomene in 
Russland und deren Bedeutung. 

– Wiederholung und prak�sche Anwendung von der Syntax des komplexen Satzes, verschiedener Arten vom 
Satzgefüge und syntak�schen Verbindungselementen im Text. 

– Für Geschä�skommunika�on gilt: Dialoge, Telefonate und Mailverkehr im Handelsbereich; angemessene 
Verwendung von wirtscha�ssprachlichen Floskeln, Klischees und festen Ausdrücken in Wort und Schri�. 
Ausbau der mündlichen Kompetenz und des Hörverstehens im Bereich Handel, Wirtscha� und Verhand-
lungen, Zusammenfassen und Wiedergeben von wirtscha�lichen Fachtexten; ak�ver Gebrauch von fach-
sprachlicher Lexik im mündlichen Ausdruck. 

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes WiSe, ein Semester 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Lektorin/Lektor der russischen Sprache 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M. A. Intercultural Communica�on and Business Russisch HF – 1. 
Semester 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung Selbstgestaltete Ar-
beit 

A 1: Au�aukurs Russisch I 30 h 30 h 0 h 
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A2: SK Hörverstehen für 
Fortgeschritene (Gesell-
scha� im Spiegel des rus-
sischen Films) 

30 h 30 h 0 h 

Summe: 120 h 

Prüfungsvorleistungen: Vgl. § 11 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 
– modulabschließend 
– Prüfungsform: Klausur organisatorisch in A 1 (90 Minuten) 
– Wiederholungsprüfung 1: Klausur (90 Minuten). 
– Wiederholungsprüfung 2: Klausur (120 Minuten). 
– Bildung der Modulnote: A 1: 100 %  

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, Russisch 

Hinweise: Dieses Modul ist Teil der UNIcert©-Ausbildung und führt zur Prüfung UNIcert© II/ III, Niveaustufe 
B2/ C1. 
Modulberatung und vorausgesetzte Literatur: siehe StudIP / Termin: siehe Vorlesungsverzeichnis 
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05-MA-S-015 
Fortgeschrittene Sprachpraxis :  Russ isch I I I - ICB  

5 CP 
Advanced Russian Language III-ICB 

Pflichtmodul 
FB 05 / Slavis�k / Slavisches Ins�tut 

3. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 20/21 

Qualifika�onsziele:  
– Erweiterung der Lesekompetenz (globales, selek�ves und detailliertes Lesen) auf den Bereich der authen�-

schen Texte aus den modernen Medien zur aktuellen sozio-kulturellen Problema�k in Russland sowie lite-
rarischer Texte der modernen russischen Prosa. Ver�efung der Media�onskompetenz. 

– Fer�gkeit Spiel- und Dokumentarfilme, TV- Sendungen, Reportagen und Podcasts in ihrer gesprochenen 
Sprache und authen�schem Tempo unter Mutersprachlern zu verstehen, im Allgemeinen kri�sch analysie-
ren, auswerten und zusammenfassen zu können. Erweiterung der Hörsehverstehenskompetenz und des 
Vokabulars aus verschiedenen Sprachregistern. Ver�efung der interkulturellen Kompetenz durch landes-
kundliche Einblicke. 

– In „Übersetzung“ wird in selbstgestalteter Arbeit durch das Übersetzen von wirtscha�swissenscha�lichen 
Texten in beide Richtungen der fachwissenscha�liche Wortschatz trainiert. Die selbstgestaltete Arbeit ist 
mit Lehrenden des Kurses A2 zu besprechen. 

Inhalte:  
– Verbesserung vom Leseverstehen und Wortschatzerweiterung durch das Lesen, Analysieren, Auswerten, 

Zusammenfassen und Kommen�eren aktueller Texte mit landeskundlicher Problema�k aus den Zeitungs-
ar�keln, Foren, Internetbeiträgen, Blogs, Podcasts sowie literarischen Texten in Originalfassung. 

– Ver�efung der Sprechkompetenz und Erweiterung der mündlichen Interak�on in Form von Diskussionsrun-
den, Debaten, Meinungsaustauschs und Gruppengesprächen anhand der analysierten Spiel- und Doku-
mentarfilme sowie TV-Sendungen und Reportagen aus der aktuellen Zeit. Kurze thema�sche Präsenta�o-
nen zum ausgewählten Videomaterial mit anschließender Erläuterung des landeskundlichen Hintergrunds 
und Besprechung der aktuellen kulturellen, poli�schen, gesellscha�lichen Prozesse und Phänomene in 
Russland und deren Bedeutung. 

– In „Übersetzung“ werden individuell wirtscha�swissenscha�liche Texte in Heimarbeit übersetzt und mit 
den Lehrenden besprochen. Die selbstgestaltete Arbeit ist mit Lehrenden des Kurses A2 zu besprechen. 

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes WiSe, 1 Semester 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Lektorin/Lektor der russischen Sprache 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M. A. ICB Russisch HF 1. – 3. Semester 

Teilnahmevoraussetzungen: Bestandenes Modul „Fortgeschritene Sprachpraxis: Russisch II“ 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung Selbstgestaltete Ar-
beit 

A1: Au�aukurs Rus-
sisch III  30 h 30 h 0 h 

A2: SK Hörsehverste-
hen für Fortgeschrit-
tene (Gesellscha� im 
Spiegel des russi-
schen Films) 

30 h 30 h 0 h 

A3: Projekt Überset-
zung 0 h 0 h 30 h 

Summe: 150 h 

Prüfungsvorleistungen: Vgl. § 11 dieser Ordnung 
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Modulprüfung: 
– modulabschließend 
– Prüfungsform: Klausur organisatorisch in A 1 (90 Minuten) 
– Wiederholungsprüfung 1: Klausur (90 Minuten). 
– Wiederholungsprüfung 2: Klausur (120 Minuten). 
– Bildung der Modulnote: A 1: 100 %  

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, Russisch 

Hinweise: Dieses Modul ist Teil der UNIcert©-Ausbildung und führt zur Prüfung UNIcert© III, Niveaustufe 
C1.Modulberatung und vorausgesetzte Literatur: siehe StudIP / Termin: siehe Vorlesungsverzeichnis 
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05-MA-S-019  

Mittlere Sprachpraxis  Russisch I I I - ICB (2.  s lavische 
Sprache)  3 CP 

Intermediate Russian Language III-ICB 

Pflichtmodul 
FB 05 / Slavis�k / Slavisches Ins�tut 

3. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 21/22 

Qualifika�onsziele:  
– Für „Geschä�skommunika�on“ gilt: Fähigkeit, zu beruflichen, fachspezifischen Themen zu sprechen (Wirt-

scha�) und dabei Zusammenhänge deutlich zu machen, in einer Diskussion mitzuhalten. 
– Hörverstehen von dem, was zu Themen des Fachgebiets (Wirtscha�) gesagt wird, Austausch von Sachin-

forma�onen und fachlichen Anweisungen (Wirtscha�). 
– Fähigkeit, längere sachliche Texte (gesprochene Fachtexte zu Wirtscha�sfragen) nach gewünschten Infor-

ma�onen zu durchsuchen und sachliche Informa�onen mündlich zusammenzutragen, um bes�mmte Auf-
gabe zu lösen. 

– In „Übersetzung“ wird in selbstgestalteter Arbeit durch das Übersetzen von wirtscha�swissenscha�lichen 
Texten in beide Richtungen der fachwissenscha�liche Wortschatz trainiert. Die selbstgestaltete Arbeit ist 
mit Lehrenden des Kurses A1 zu besprechen. 

Inhalte:  
– Für Geschä�skommunika�on gilt: Dialoge, Telefonate und Mailverkehr im Handelsbereich; angemessene 

Verwendung von wirtscha�ssprachlichen Floskeln, Klischees und festen Ausdrücken in Wort und Schri�. 
Ausbau der mündlichen Kompetenz und Hörverstehens im Bereich Handel, Wirtscha� und Verhandlungen, 
Zusammenfassen und Wiedergeben von wirtscha�lichen Fachtexten; ak�ver Gebrauch von fachsprachli-
cher Lexik im mündlichen Ausdruck. 

– In „Übersetzung“ werden individuell wirtscha�swissenscha�liche Texte in Heimarbeit übersetzt und mit 
den Lehrenden besprochen. Die selbstgestaltete Arbeit ist mit Lehrenden des Kurses A1 zu besprechen. 

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes WiSe, 1 Semester 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Lektorin/Lektor der russischen Sprache 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M. A. ICB 2. Fachsprache Russisch 

Teilnahmevoraussetzungen: Bestandenes Modul „Mitlere Sprachpraxis: Russisch II“ 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung Selbstgestaltete Ar-
beit 

A1: SK Geschä�skommunika-
�on 30 h 30 h 0 h 

A 2: Projekt Übersetzung 0 h 0 h 30 h 

Summe: 90 h 

Prüfungsvorleistungen: Vgl. § 11 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 
– modulabschließend 
– Prüfungsform: Klausur organisatorisch in A 1 (90 Minuten) 
– Wiederholungsprüfung 1: Klausur (90 Minuten). 
– Wiederholungsprüfung 2: Klausur (120 Minuten). 
– Bildung der Modulnote: A1: 100 % 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, Russisch 
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Hinweise: Modulberatung und vorausgesetzte Literatur: siehe StudIP / Termin: siehe Vorlesungsverzeichnis / 
Dieses Modul ist Teil der UNIcert©-Ausbildung und führt zur Prüfung UNIcert© II, Niveaustufe B2. 
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05-MA-S-044 
Fortgeschrittene Sprachpraxis  Tschechisch I I - ICB  

4 CP 
Advanced Czech Language II-ICB 

Pflichtmodul 
FB 05 / Slavis�k / Slavisches Ins�tut 

2. Sem. 
erstmals angeboten im SoSe 21 

Qualifika�onsziele:  
Kompetenzen in den vier Fer�gkeiten Sprechen, Lesen, Schreiben und Hörverständnis beginnend vom B1 bis 
zum B2-Niveau des GER: 
– Nach dem vierten Fachsemester bzw. nach dem Erreichen des UNIcert©-I-Niveaus ist die tschechische 

Sprachausbildung an der JLU in drei Veranstaltungstypen geteilt und wird von allen höheren BA-Studieren-
den ab dem 5. Fachsemester und den MA-Studierenden gemeinsam besucht. Die Kurse sollen ausgehend 
vom Niveau B1 kompetenzübergreifend auf das Niveau B2 und auf die UNIcert© II-Prüfung vorbereiten. 
Die Veranstaltungstypen „Au�aukurs“ und „Konversa�on und schri�licher Ausdruck“ sind in jedem Se-
mester thema�sch unterschiedlich ausgerichtet, so dass sich auch für Studierende, die den MA in Gießen 
anschließen, keine Wiederholung ergibt. 

– Der Veranstaltungstyp „Au�aukurs“ zielt auf das Niveau B2 ab. Er dient der Verbesserung der mündlichen 
und schri�lichen ak�ven Sprachkompetenz. Der Wortschatz soll durch handlungsorien�erte Übungen im 
alltagssprachlichen Bereich sowie in Themenbereichen zum aktuellen gesellscha�lichen Leben in Tsche-
chien (Bildungswesen, poli�sches System etc.) erweitert und gefes�gt werden. Weiterhin hat er die Wie-
derholung und die ver�efende Kenntnis gramma�scher Themen und deren Behandlung unter Verwendung 
von tschechischer linguis�scher Terminologie zum Ziel. 

– Der Veranstaltungstyp „Au�aukurs“ gibt die Möglichkeit, in Absprache mit den Studierenden Kapitel der 
Gramma�k zu wiederholen und zu ver�efen sowie fach- und literarische Texte zu übersetzen. Ziel: Ver�e-
fung der bereits erworbenen gramma�schen Kenntnisse, Aneignung von Wissen zu diversen Themen des 
aktuellen Lebens in Tschechien (Bildungswesen, poli�sches System etc.), Kenntnis von literarischen Schlüs-
seltexten aus dem 20. und 21. Jahrhundert. 

– Der Veranstaltungstyp „Geschä�skommunika�on“ hat das Ziel, die Grundfer�gkeiten im Bereich Schreiben 
und Sprechen vom Niveau B1 zum Niveau B2 zu ver�efen. Im Vergleich zu vorigen Sprachkursen werden 
hier die Schreibkompetenzen mithilfe von Textsorten der Wirtscha�ssprache vermitelt (Verfassen von Ge-
schä�skorrespondenzen, Verfassen vom Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, Mo�va�onsschreiben, Anzei-
gen, Beschwerden, Fragebögen usw.). Dabei wird der Schwerpunkt auf das Erlernen des Funk�onals�ls 
„Wirtscha�ssprache“ und die Reproduk�on des offiziellen S�ls gelegt (s�langemessenes Vokabular, fest-
stehende Wendungen etc.). 

Inhalte:  
– Im Au�aukurs: Fortgeschritene Bereiche und Wiederholung der tschechischen Gramma�k, Lektüre und 

Übersetzung von Fachtexten über das Leben in der postsozialis�schen tschechischen Republik sowie von 
literarischen Texten aus dem 20. und 21. Jahrhundert. In eigenständigen Präsenta�onen sollen die Studie-
renden angehalten werden, linguis�sche Inhalte auf Tschechisch zu referieren. 

– In Geschä�skommunika�on: Standardisierte feste Ausdrücke, die in der Wirtscha�ssprache üblich sind, 
werden erst beim Leseverstehen, dann durch eigene Reproduk�on angeeignet. Beim Verfassen unter-
schiedlicher Textsorten werden die Studierenden auf den Kanon bzw. die übliche Struktur der jeweiligen 
Textsorte aufmerksam gemacht. 

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes SoSe, 1 Semester 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Lektor/in der tschechischen Sprache 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M. A. Intercultural Communica�on and Business Tschechisch 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung Selbstgestaltete Arbeit 

A1: SK Au�aukurs Tsche-
chisch II 30 h 30 h 0 h 



Spezielle Ordnung für den Masterstudiengang 
Intercultural Communica�on and Business 

02.06.2025 7.36.05 Nr. 12 

 

35 
 

A2: Sprachkurs Geschä�s-
kommunika�on 30 h 30 h 0 h 

Summe: 120 h 

Prüfungsvorleistungen: Vgl. § 11 dieser Ordnung,  Präsenta�on auf Tschechisch (ca. 10–15 Min.) 

Modulprüfung: 
– modulabschließend 
– Prüfungsform: Klausur organisatorisch in A 1 (90 Minuten) 
– Wiederholungsprüfung 1: Klausur (90 Minuten). 
– Wiederholungsprüfung 2: Klausur (120 Minuten). 
– Bildung der Modulnote: A1: 100 % 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, Tschechisch 

Hinweise: Modulberatung und vorausgesetzte Literatur: siehe StudIP / Termin: siehe Vorlesungsverzeichnis / 
Dieses Modul ist Teil der UNIcert©-Ausbildung und führt zur Prüfung UNIcert© II, Niveaustufe B2. 
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05-MA-S-046 
Fortgeschrittene Sprachpraxis  Tschechisch I I I - ICB  

3 CP 
Advanced Czech Language III-ICB 

Pflichtmodul 
FB 05 / Slavis�k / Slavisches Ins�tut 

3. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 20/21 

Qualifika�onsziele:  
Kompetenzen in den vier Fer�gkeiten Sprechen, Lesen, Schreiben und Hörverständnis beginnend vom B1 bis 
zum B2-Niveau des GER: 
– Nach dem vierten Fachsemester bzw. nach dem Erreichen des UNIcert©-I-Niveaus ist die tschechische 

Sprachausbildung an der JLU in drei Veranstaltungstypen geteilt und wird von allen höheren BA-Studieren-
den ab dem 5. Fachsemester und den MA-Studierenden gemeinsam besucht. Die Kurse sollen ausgehend 
vom Niveau B1 kompetenzübergreifend auf das Niveau B2 und auf die UNIcert© II-Prüfung vorbereiten. 
Die Veranstaltungstypen „Au�aukurs“ und „Konversa�on und schri�licher Ausdruck“ sind in jedem Se-
mester thema�sch unterschiedlich ausgerichtet, so dass sich auch für Studierende, die den MA in Gießen 
anschließen, keine Wiederholung ergibt. 

– Der Veranstaltungstyp „Au�aukurs“ zielt auf das Niveau B2 ab. Er dient der Verbesserung der mündlichen 
und schri�lichen ak�ven Sprachkompetenz. Der Wortschatz soll durch handlungsorien�erte Übungen im 
alltagssprachlichen Bereich sowie in Themenbereichen zum aktuellen gesellscha�lichen Leben in Tsche-
chien (Bildungswesen, poli�sches System etc.) erweitert und gefes�gt werden. Weiterhin hat er die Wie-
derholung und die ver�efende Kenntnis gramma�scher Themen und deren Behandlung unter Verwendung 
von tschechischer linguis�scher Terminologie zum Ziel. 

– Der Veranstaltungstyp „Au�aukurs“ gibt die Möglichkeit, in Absprache mit den Studierenden Kapitel der 
Gramma�k zu wiederholen und zu ver�efen sowie fach- und literarische Texte zu übersetzen. Ziel: Ver�e-
fung der bereits erworbenen gramma�schen Kenntnisse, Aneignung von Wissen zu diversen Themen des 
aktuellen Lebens in Tschechien (Bildungswesen, poli�sches System etc.), Kenntnis von literarischen Schlüs-
seltexten aus dem 20. und 21. Jahrhundert. 

– In „Übersetzung“ wird in selbstgestalteter Arbeit durch das Übersetzen von wirtscha�swissenscha�lichen 
Texten in beide Richtungen der fachwissenscha�liche Wortschatz trainiert. Die selbstgestaltete Arbeit ist 
mit Lehrenden des Kurses A1 zu besprechen. 

Inhalte:  
– Im Au�aukurs: Fortgeschritene Bereiche und Wiederholung der tschechischen Gramma�k, Lektüre und 

Übersetzung von Fachtexten über das Leben in der postsozialis�schen tschechischen Republik sowie von 
literarischen Texten aus dem 20. und 21. Jahrhundert. In eigenständigen Präsenta�onen sollen die Studie-
renden angehalten werden, linguis�sche Inhalte auf Tschechisch zu referieren. 

– In „Übersetzung“ werden individuell wirtscha�swissenscha�liche Texte in Heimarbeit übersetzt und mit 
den Lehrenden besprochen. Die selbstgestaltete Arbeit ist mit Lehrenden des Kurses A1 zu besprechen. 

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes WiSe, 1 Semester 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Lektor/in der tschechischen Sprache 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M. A. Intercultural Communica�on and Business Tschechisch 

Teilnahmevoraussetzungen: Bestandenes Modul „Fortgeschritene Sprachpraxis: Tschechisch II-ICB“ 

Veranstaltung: Präsenzstun-
den Vor- und Nachbereitung Selbstgestaltete Arbeit 

A1: SK Au�aukurs Tsche-
chisch I 30 h 30 h 0 h 

A2: Übersetzung 0 h 0 h 30 h 

Summe: 90 h 
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Prüfungsvorleistungen: Vgl. § 11 dieser Ordnung; Präsenta�on auf Tschechisch (ca. 10–15 Min.) 

Modulprüfung: 
– modulabschließend 
– Prüfungsform: Klausur organisatorisch in A 1 (90 Minuten) 
– Wiederholungsprüfung 1: Klausur (90 Minuten). 
– Wiederholungsprüfung 2: Klausur (120 Minuten). 
– Bildung der Modulnote: A 1: 100 % 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, Tschechisch 

Hinweise: Modulberatung und vorausgesetzte Literatur: siehe StudIP / Termin: siehe Vorlesungsverzeichnis; 
Dieses Modul ist Teil der UNIcert©-Ausbildung und führt zur Prüfung UNIcert© II, Niveaustufe B2. 
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05-MA-S-064 
Fortgeschrittene Sprachpraxis  Polnisch  I I - ICB  

4 CP 
Advanced Polish language II-ICB 

Pflichtmodul 
FB 05 / Slavis�k / Slavisches Ins�tut 

2. Sem. 
erstmals angeboten im SoSe 21 

Qualifika�onsziele:  
Kompetenzen in den vier Fer�gkeiten Sprechen, Lesen, Schreiben und Hörverständnis beginnend vom B1 bis 
zum B2-Niveau des GER: 
– Nach dem vierten Fachsemester bzw. nach dem Erreichen des UNIcert© I-Niveaus ist die polnische Sprach-

ausbildung an der JLU in drei Veranstaltungstypen geteilt und wird von allen höheren BA-Studierenden ab 
dem 5. Fachsemester und den MA-Studierenden gemeinsam besucht. Die Kurse sollen ausgehend vom 
Niveau B1 kompetenzübergreifend auf das Niveau B2 und auf die UNIcert© II-Prüfung vorbereiten. Die 
Veranstaltungstypen „Au�aukurs“ und „Konversa�on und schri�licher Ausdruck“ sind in jedem Semester 
thema�sch unterschiedlich ausgerichtet, so dass sich auch für Studierende, die den MA in Gießen anschlie-
ßen, keine Wiederholung ergibt. 

– Der Veranstaltungstyp „Au�aukurs“ zielt auf das Niveau B2 ab. Er dient der Verbesserung der mündlichen 
und schri�lichen ak�ven Sprachkompetenz. Der Wortschatz soll durch handlungsorien�erte Übungen im 
alltagssprachlichen Bereich sowie in Themenbereichen zum aktuellen gesellscha�lichen Leben in Polen 
(Bildungswesen, poli�sches System etc.) erweitert und gefes�gt werden. Weiterhin hat er die Wiederho-
lung und die ver�efende Kenntnis gramma�scher Themen und deren Behandlung unter Verwendung von 
polnischer linguis�scher Terminologie zum Ziel. 

– Der Veranstaltungstyp „Geschä�skommunika�on“ hat das Ziel, die Grundfer�gkeiten im Bereich Schreiben 
und Sprechen vom Niveau B1 zum Niveau B2 zu ver�efen. Im Vergleich zu vorigen Sprachkursen werden 
hier die Schreibkompetenzen mithilfe von Textsorten der Wirtscha�ssprache vermitelt (Verfassen von Ge-
schä�skorrespondenzen, Verfassen vom Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, Mo�va�onsschreiben, Anzei-
gen, Beschwerden, Fragebögen usw.). Dabei wird der Schwerpunkt auf die Erlernung des Funk�onals�ls 
„Wirtscha�ssprache“ und die Reproduk�on des offiziellen S�ls gelegt (s�langemessenes Vokabular, fest-
stehende Wendungen etc.) . 

Inhalte:  
– Im Au�aukurs: Fortgeschritene Bereiche und Wiederholung der polnischen Gramma�k, Lektüre und 

Übersetzung von Fachtexten über das Leben im postsozialis�schen Polen sowie von literarischen Texten 
aus dem 20. und 21. Jahrhundert. In eigenständigen Präsenta�onen sollen die Studierenden angehalten 
werden, linguis�sche Inhalte auf Polnisch zu referieren. 

– In Geschä�skommunika�on: Standardisierte feste Ausdrücke, die in der Wirtscha�ssprache üblich sind, 
werden erst beim Leseverstehen, dann durch eigene Reproduk�on angeeignet. Beim Verfassen unter-
schiedlicher Textsorten werden die Studierenden auf den Kanon bzw. die übliche Struktur der jeweiligen 
Textsorte aufmerksam gemacht. 

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes SoSe, 1 Semester 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Lektor/Lektorin der polnischen Sprache 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M. A. Intercultural Communica�on and Business Polnisch 

Teilnahmevoraussetzungen: Bestandenes Modul „Fortgeschritene Sprachpraxis: Polnisch I“ 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung Selbstgestaltete Arbeit 

A 1: SK Au�aukurs Polnisch II 30 h 30 h 0 h 

A2: SK Geschä�skommunika-
�on 30 h 30 h 0 h 

Summe: 120 h 
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Prüfungsvorleistungen: Vgl. § 11 dieser Ordnung; Präsenta�on auf Polnisch (ca. 10–15 Min.) 

Modulprüfung: 
– modulabschließend 
– Prüfungsform: Klausur organisatorisch in A 1 (90 Minuten) 
– Wiederholungsprüfung 1: Klausur (90 Minuten). 
– Wiederholungsprüfung 2: Klausur (120 Minuten). 
– Bildung der Modulnote: A 1: 100 % 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, Polnisch 

Hinweise: Modulberatung und vorausgesetzte Literatur: siehe StudIP / Termin: siehe Vorlesungsverzeichnis / 
Dieses Modul ist Teil der UNIcert©-Ausbildung und führt zur Prüfung UNIcert© II, Niveaustufe B2. 
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05-MA-S-066 
Fortgeschrittene Sprachpraxis  Polnisch  I I I - ICB  

3. CP 
Advanced Polish language III-ICB 

Pflichtmodul 
FB 05 / Slavis�k / Slavisches Ins�tut 

3. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 20/21 

Qualifika�onsziele:  
Kompetenzen in den vier Fer�gkeiten Sprechen, Lesen, Schreiben und Hörverständnis beginnend vom B1 bis 
zum B2-Niveau des GER: 
– Nach dem vierten Fachsemester bzw. nach dem Erreichen des UNIcert© I-Niveaus ist die polnische Sprach-

ausbildung an der JLU in drei Veranstaltungstypen geteilt und wird von allen höheren BA-Studierenden ab 
dem 5. Fachsemester und den MA-Studierenden gemeinsam besucht. Die Kurse sollen ausgehend vom 
Niveau B1 kompetenzübergreifend auf das Niveau B2 und auf die UNIcert© II-Prüfung vorbereiten. Die 
Veranstaltungstypen „Au�aukurs“ und „Konversa�on und schri�licher Ausdruck“ sind in jedem Semester 
thema�sch unterschiedlich ausgerichtet, so dass sich auch für Studierende, die den MA in Gießen anschlie-
ßen, keine Wiederholung ergibt. 

– Der Veranstaltungstyp „Au�aukurs“ zielt auf das Niveau B2 ab. Er dient der Verbesserung der mündlichen 
und schri�lichen ak�ven Sprachkompetenz. Der Wortschatz soll durch handlungsorien�erte Übungen im 
alltagssprachlichen Bereich sowie in Themenbereichen zum aktuellen gesellscha�lichen Leben in Polen 
(Bildungswesen, poli�sches System etc.) erweitert und gefes�gt werden. Weiterhin hat er die Wiederho-
lung und die ver�efende Kenntnis gramma�scher Themen und deren Behandlung unter Verwendung von 
polnischer linguis�scher Terminologie zum Ziel. 

– In „Übersetzung“ wird in selbstgestalteter Arbeit durch das Übersetzen von wirtscha�swissenscha�lichen 
Texten in beide Richtungen der fachwissenscha�liche Wortschatz trainiert. Die selbstgestaltete Arbeit ist 
mit Lehrenden des Kurses A1 zu besprechen. 

Inhalte:  
– Im Au�aukurs: Fortgeschritene Bereiche und Wiederholung der polnischen Gramma�k, Lektüre und 

Übersetzung von Fachtexten über das Leben im postsozialis�schen Polen sowie von literarischen Texten 
aus dem 20. und 21. Jahrhundert. In eigenständigen Präsenta�onen sollen die Studierenden angehalten 
werden, linguis�sche Inhalte auf Polnisch zu referieren. 

– In „Übersetzung“ werden individuell wirtscha�swissenscha�liche Texte in Heimarbeit übersetzt und mit 
den Lehrenden besprochen. Die selbstgestaltete Arbeit ist mit Lehrenden des Kurses A1 zu besprechen. 

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes WiSe, 1 Semester 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Lektor/Lektorin der polnischen Sprache 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M. A. Intercultural Communica�on and Business 

Teilnahmevoraussetzungen: Bestandenes Modul „Fortgeschritene Sprachpraxis: Polnisch II-ICB“ 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung Selbstgestaltete 
Arbeit 

A 1: SK Au�aukurs 
Polnisch I 30 h 30 h 0 h 

A 2: Übersetzung 0 h 0 h 30 h 

Summe: 120 h (für Slavis�k) / 90 h (für ICB) 

Prüfungsvorleistungen: Vgl. § 11 dieser Ordnung; Präsenta�on auf Polnisch (ca. 10–15 Min.) 
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Modulprüfung: 
– modulabschließend 
– Prüfungsform: Klausur organisatorisch in A 1 (90 Minuten) 
– Wiederholungsprüfung 1: Klausur (90 Minuten). 
– Wiederholungsprüfung 2: Klausur (120 Minuten). 
– Bildung der Modulnote: A 1: 100 % 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, Polnisch 

Hinweise: Modulberatung und vorausgesetzte Literatur: siehe StudIP / Termin: siehe Vorlesungsverzeichnis; 
Dieses Modul ist Teil der UNIcert©-Ausbildung und führt zur Prüfung UNIcert© II, Niveaustufe B2. 
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05-MA-S-084 

Fortgeschrittene Sprachpraxis  
Bosnisch/Kroat isch/Serbisch I I - ICB  4 CP 

Advanced Bosnian/Croa�an/Serbian language II-ICB 

Pflichtmodul 
FB 05 / Slavis�k / Slavisches Ins�tut 

2. Sem. 
erstmals angeboten im SoSe 21 

Qualifika�onsziele:  
Kompetenzen in den vier Fer�gkeiten Sprechen, Lesen, Schreiben und Hörverständnis beginnend vom B1 bis 
zum B2-Niveau des GER: 
– Nach dem vierten Fachsemester ist die Sprachausbildung Bosnisch/Kroa�sch/Serbisch an der JLU in drei 

Veranstaltungstypen geteilt und wird von allen höheren BA-Studierenden ab dem 5. Fachsemester und 
den MA-Studierenden gemeinsam besucht. Die Kurse sollen ausgehend vom Niveau B1 kompetenzüber-
greifend auf das Niveau B2 vorbereiten. Die Veranstaltungstypen „Au�aukurs“ und „Konversa�on und 
schri�licher Ausdruck“ sind in jedem Semester thema�sch unterschiedlich ausgerichtet, so dass sich auch 
für Studierende, die den MA in Gießen anschließen, keine Wiederholung ergibt. 

– Der Veranstaltungstyp „Au�aukurs“ zielt auf das Niveau B2 ab. Er dient der Verbesserung der mündlichen 
und schri�lichen ak�ven Sprachkompetenz. Der Wortschatz soll durch handlungsorien�erte Übungen im 
alltagssprachlichen Bereich sowie in Themenbereichen zum aktuellen gesellscha�lichen Leben in den süd-
slawischen Ländern (Bildungswesen, poli�sches System etc.) erweitert und gefes�gt werden. Weiterhin 
hat er die Wiederholung und die ver�efende Kenntnis gramma�scher Themen und deren Behandlung un-
ter Verwendung von bosnischer/kroa�scher/serbischer linguis�scher Terminologie zum Ziel. 

– Der Veranstaltungstyp „Au�aukurs“ gibt die Möglichkeit in Absprache mit den Studierenden Kapitel der 
Gramma�k zu wiederholen und zu ver�efen sowie Fach- und literarische Texte zu übersetzen. Ziele: Ver�e-
fung der bereits erworbenen gramma�schen Kenntnisse, Aneignung von Wissen zu diversen Themen des 
aktuellen Lebens in den südslawischen Ländern (Bildungswesen, poli�sches System etc.) sowie Kenntnis 
von literarischen Schlüsseltexten aus dem 20. und 21. Jahrhundert. 

– Der Veranstaltungstyp „Geschä�skommunika�on“ hat das Ziel, die Grundfer�gkeiten im Bereich Schreiben 
und Sprechen vom Niveau B1 zum Niveau B2 zu ver�efen. Im Vergleich zu vorigen Sprachkursen werden 
hier die Schreibkompetenzen mithilfe von Textsorten der Wirtscha�ssprache vermitelt (Verfassen von Ge-
schä�skorrespondenzen, Verfassen vom Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, Mo�va�onsschreiben, Anzei-
gen, Beschwerden, Fragebögen usw.). Dabei wird der Schwerpunkt auf die Erlernung des Funk�onals�ls 
„Wirtscha�ssprache“ und die Reproduk�on des offiziellen S�ls gelegt (s�langemessenes Vokabular, fest-
stehende Wendungen etc.) . 

Inhalte:  
– Im Au�aukurs: Fortgeschritene Bereiche sowie Wiederholung der bosnischen/kroa�schen/serbischen 

Gramma�k, Lektüre und Übersetzung von Fachtexten über das Leben in den postjugoslawischen südslawi-
schen Ländern sowie von literarischen Texten aus dem 20. und 21. Jahrhundert. In eigenständigen Präsen-
ta�onen sollen die Studierenden angehalten werden, linguis�sche Inhalte auf Bosnisch/Kroa�sch/Serbisch 
zu referieren. 

– In Geschä�skommunika�on: Standardisierte feste Ausdrücke, die in der Wirtscha�ssprache üblich sind, 
werden erst beim Leseverstehen, dann durch eigene Reproduk�on angeeignet. Beim Verfassen unter-
schiedlicher Textsorten werden die Studierenden auf den Kanon bzw. die übliche Struktur der jeweiligen 
Textsorte aufmerksam gemacht. 

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes SoSe, einsemestrig 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Lektor/Lektorin für Bosnisch/Kroa�sch/Serbisch 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M. A. Intercultural Communica�on and Business Bosnisch/Kroa-
�sch/Serbisch 

Teilnahmevoraussetzungen: Bestandenes Modul „Fortgeschritene Sprachpraxis: Bosnisch/Kroa�sch/Serbisch 
I“ 
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Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung Selbstgestaltete Arbeit 

A 1: SK Au�aukurs Bosni-
sch/ Kroa�sch/Serbisch II 30 h 30 h 0 h 

A2: SK Geschä�skommuni-
ka�on 30 h 30 h 0 h 

Summe: 120 h 

Prüfungsvorleistungen: Vgl. § 11 dieser Ordnung; Präsenta�on auf Bosnisch/Kroa�sch/Serbisch (ca. 10–15 
Min.) 

Modulprüfung: 
– modulabschließend 
– Prüfungsform: Klausur organisatorisch in A 1 (90 Minuten) 
– Wiederholungsprüfung 1: Klausur (90 Minuten). 
– Wiederholungsprüfung 2: Klausur (120 Minuten). 
– Bildung der Modulnote: A1: 100 % 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, Bosnisch/Kroa�sch/Serbisch 

Hinweise: Modulberatung und vorausgesetzte Literatur: siehe StudIP / Termin: siehe Vorlesungsverzeichnis 
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05-MA-S-086 

Fortgeschrittene Sprachpraxis  
Bosnisch/Kroat isch/Serbisch I I I - ICB  3 CP 

Advanced Bosnian/Croa�an/Serbian language III-ICB 

Pflichtmodul 
FB 05 / Slavis�k / Slavisches Ins�tut 

3. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 20/21 

Qualifika�onsziele:  
Kompetenzen in den vier Fer�gkeiten Sprechen, Lesen, Schreiben und Hörverständnis beginnend vom B1 bis 
zum B2-Niveau des GER: 
– Nach dem vierten Fachsemester ist die Sprachausbildung Bosnisch/Kroa�sch/Serbisch an der JLU in drei 

Veranstaltungstypen geteilt und wird von allen höheren BA-Studierenden ab dem 5. Fachsemester und 
den MA-Studierenden gemeinsam besucht. Die Kurse sollen ausgehend vom Niveau B1 kompetenzüber-
greifend auf das Niveau B2 vorbereiten. Die Veranstaltungstypen „Au�aukurs“ und „Konversa�on und 
schri�licher Ausdruck“ sind in jedem Semester thema�sch unterschiedlich ausgerichtet, so dass sich auch 
für Studierende, die den MA in Gießen anschließen, keine Wiederholung ergibt. 

– Der Veranstaltungstyp „Au�aukurs“ zielt auf das Niveau B2 ab. Er dient der Verbesserung der mündlichen 
und schri�lichen ak�ven Sprachkompetenz. Der Wortschatz soll durch handlungsorien�erte Übungen im 
alltagssprachlichen Bereich sowie in Themenbereichen zum aktuellen gesellscha�lichen Leben in den süd-
slawischen Ländern (Bildungswesen, poli�sches System etc.) erweitert und gefes�gt werden. Weiterhin 
hat er die Wiederholung und die ver�efende Kenntnis gramma�scher Themen und deren Behandlung un-
ter Verwendung von bosnischer/kroa�scher/serbischer linguis�scher Terminologie zum Ziel. 

– Der Veranstaltungstyp „Au�aukurs“ gibt die Möglichkeit in Absprache mit den Studierenden Kapitel der 
Gramma�k zu wiederholen und zu ver�efen sowie Fach- und literarische Texte zu übersetzen. Ziele: Ver�e-
fung der bereits erworbenen gramma�schen Kenntnisse, Aneignung von Wissen zu diversen Themen des 
aktuellen Lebens in den südslawischen Ländern (Bildungswesen, poli�sches System etc.) sowie Kenntnis 
von literarischen Schlüsseltexten aus dem 20. und 21. Jahrhundert. 

– In „Übersetzung“ wird in selbstgestalteter Arbeit durch das Übersetzen von wirtscha�swissenscha�lichen 
Texten in beide Richtungen der fachwissenscha�liche Wortschatz trainiert. Die selbstgestaltete Arbeit wird 
mit dem Lehrenden aus A1 besprochen. 

Inhalte:  
– Im Au�aukurs: Fortgeschritene Bereiche sowie Wiederholung der bosnischen/kroa�schen/serbischen 

Gramma�k, Lektüre und Übersetzung von Fachtexten über das Leben in den postjugoslawischen südslawi-
schen Ländern sowie von literarischen Texten aus dem 20. und 21. Jahrhundert. In eigenständigen Präsen-
ta�onen sollen die Studierenden angehalten werden, linguis�sche Inhalte auf Bosnisch/Kroa�sch/Serbisch 
zu referieren. 

– In „Übersetzung“ werden individuell wirtscha�swissenscha�liche Texte in Heimarbeit übersetzt und mit 
den Lehrenden aus A1 besprochen. 

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes WiSe, einsemestrig 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Lektor/Lektorin für Bosnisch/Kroa�sch/Serbisch 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M. A. Slavis�k, MA Intercultural Communica�on and Business 

Teilnahmevoraussetzungen: Bestandenes Modul „Fortgeschritene Sprachpraxis Bosnisch/Kroa�sch/ Serbisch 
II“ 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung Selbstgestaltete Arbeit 

A 1: SK Au�aukurs Bosni-
sch/ Kroa�sch/Serbisch III 30 h 30 h 0 h 

A 2: Übersetzung 0 h 0 h 30 h 

Summe: 90 h 
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Prüfungsvorleistungen: Vgl. § 11 dieser Ordnung;  Präsenta�on auf Bosnisch/Kroa�sch/Serbisch (ca. 10–15 
Min.) 

Modulprüfung: 
– modulabschließend 
– Prüfungsform: Klausur organisatorisch in A 1 (90 Minuten) 
– Wiederholungsprüfung 1: Klausur (90 Minuten). 
– Wiederholungsprüfung 2: Klausur (120 Minuten). 
– Bildung der Modulnote: A 1: 100 % 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, Bosnisch/Kroa�sch/Serbisch 

Hinweise: Modulberatung und vorausgesetzte Literatur: siehe StudIP / Termin: siehe Vorlesungsverzeichnis 
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05-MA-S-104 
Fortgeschrittene Sprachpraxis  Ukrainisch I I - ICB  

4 CP 
Advanced Ukrainian language II-ICB 

Pflichtmodul 
FB 05 / Slavis�k / Slavisches Ins�tut 

2. Sem. 
erstmals angeboten im SoSe 21 

Qualifika�onsziele:  
Kompetenzen in den vier Fer�gkeiten Sprechen, Lesen, Schreiben und Hörverständnis beginnend vom B1 bis 
zum B2-Niveau des GER: 
– Nach dem vierten Fachsemester bzw. nach dem Erreichen des UNIcert©-I-Niveaus ist die ukrainische 

Sprachausbildung an der JLU in drei Veranstaltungstypen geteilt und wird von allen höheren BA-Studieren-
den ab dem 5. Fachsemester und den MA-Studierenden gemeinsam besucht. Die Kurse sollen ausgehend 
vom Niveau B1 kompetenzübergreifend auf das Niveau B2 und auf die UNIcert©-II-Prüfung vorbereiten. 
Die Veranstaltungstypen „Au�aukurs“ und „Konversa�on und schri�licher Ausdruck“ sind in jedem Se-
mester thema�sch unterschiedlich ausgerichtet, so dass sich auch für Studierende, die den MA in Gießen 
anschließen, keine Wiederholung ergibt. 

– Der Veranstaltungstyp „Au�aukurs“ zielt auf das Niveau B2 ab. Er dient der Verbesserung der mündlichen 
und schri�lichen ak�ven Sprachkompetenz. Der Wortschatz soll durch handlungsorien�erte Übungen im 
alltagssprachlichen Bereich sowie in Themenbereichen zum aktuellen gesellscha�lichen Leben in der Ukra-
ine (Bildungswesen, poli�sches System etc.) erweitert und gefes�gt werden. Weiterhin hat er die Wieder-
holung und die ver�efende Kenntnis gramma�scher Themen und deren Behandlung unter Verwendung 
von ukrainischer linguis�scher Terminologie zum Ziel. 

– Der Veranstaltungstyp „Au�aukurs“ gibt die Möglichkeit in Absprache mit den Studierenden Kapitel der 
Gramma�k zu wiederholen und zu ver�efen sowie Fach- und literarische Texte zu übersetzen. Ziele: Ver�e-
fung der bereits erworbenen gramma�schen Kenntnisse, Aneignung von Wissen zu diversen Themen des 
aktuellen Lebens in der Ukraine (Bildungswesen, poli�sches System etc.) sowie Kenntnis von literarischen 
Schlüsseltexten aus dem 20. und 21. Jahrhundert. 

– Der Veranstaltungstyp „Geschä�skommunika�on“ hat das Ziel, die Grundfer�gkeiten im Bereich Schreiben 
und Sprechen vom Niveau B1 zum Niveau B2 zu ver�efen. Im Vergleich zu vorigen Sprachkursen werden 
hier die Schreibkompetenzen mithilfe von Textsorten der Wirtscha�ssprache vermitelt (Verfassen von Ge-
schä�skorrespondenzen, Verfassen vom Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, Mo�va�onsschreiben, Anzei-
gen, Beschwerden, Fragebögen usw.). Dabei wird der Schwerpunkt auf die Erlernung des Funk�onals�ls 
„Wirtscha�ssprache“ und die Reproduk�on des offiziellen S�ls gelegt (s�langemessenes Vokabular, fest-
stehende Wendungen etc.) . 

Inhalte:  
– Im Au�aukurs: Fortgeschritene Bereiche sowie Wiederholung der ukrainischen Gramma�k, Lektüre und 

Übersetzung von Fachtexten über das Leben in der postsozialis�schen Ukraine sowie von literarischen Tex-
ten aus dem 20. und 21. Jahrhundert. In eigenständigen Präsenta�onen sollen die Studierenden angehal-
ten werden, linguis�sche Inhalte auf Ukrainisch zu referieren. 

– üblich sind, werden erst beim Leseverstehen, dann durch eigene Reproduk�on angeeignet. Beim Verfassen 
unterschiedlicher Textsorten werden die Studierenden auf den Kanon bzw. die übliche Struktur der jeweili-
gen Textsorte aufmerksam gemacht. 

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes SoSe, 1 Semester 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Lektorin/Lektor der ukrainischen Sprache 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M. A. Intercultural Communica�on and Business Ukrainisch 

Teilnahmevoraussetzungen: Bestandenes Modul „Fortgeschritenen Sprachpraxis: Ukrainisch I“ 
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Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung Selbstgestaltete Ar-
beit 

A1: Au�aukurs 
Ukrainisch II 

30 h 30 h 0 h 

A2: Sprachkurs 
Geschä�skommuni-
ka�on 

30 h 30 h 0 h 

Summe: 120 h 

Prüfungsvorleistungen: Vgl. § 11 dieser Ordnung; Präsenta�on auf Ukrainisch (ca. 10–15 Min.) 

Modulprüfung: 
– modulabschließend 
– Prüfungsform: Klausur organisatorisch in A 1 (90 Minuten) 
– Wiederholungsprüfung 1: Klausur (90 Minuten). 
– Wiederholungsprüfung 2: Klausur (120 Minuten). 
– Bildung der Modulnote: A 1: 100 % 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, Ukrainisch 

Hinweise: Modulberatung und vorausgesetzte Literatur: siehe StudIP / Termin: siehe Vorlesungsverzeichnis; 
Dieses Modul ist Teil der UNIcert©-Ausbildung und führt zur Prüfung UNIcert© II, Niveaustufe B2. 
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05-MA-S-106 
Fortgeschrittene Sprachpraxis  Ukrainisch I I I - ICB  

3 CP 
Advanced Ukrainian language III-ICB 

Pflichtmodul 
FB 05 / Slavis�k / Slavisches Ins�tut 

3. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 20/21 

Qualifika�onsziele:  
Kompetenzen in den vier Fer�gkeiten Sprechen, Lesen, Schreiben und Hörverständnis beginnend vom B1 bis 
zum B2-Niveau des GER: 
– Nach dem vierten Fachsemester bzw. nach dem Erreichen des UNIcert© -I-Niveaus ist die ukrainische 

Sprachausbildung an der JLU in drei Veranstaltungstypen geteilt und wird von allen höheren BA-Studieren-
den ab dem 5. Fachsemester und den MA-Studierenden gemeinsam besucht. Die Kurse sollen ausgehend 
vom Niveau B1 kompetenzübergreifend auf das Niveau B2 und auf die UNIcert© II-Prüfung vorbereiten. 
Die Veranstaltungstypen „Au�aukurs“ und „Konversa�on und schri�licher Ausdruck“ sind in jedem Se-
mester thema�sch unterschiedlich ausgerichtet, so dass sich auch für Studierende, die den MA in Gießen 
anschließen, keine Wiederholung ergibt. 

– Der Veranstaltungstyp „Au�aukurs“ zielt auf das Niveau B2 ab. Er dient der Verbesserung der mündlichen 
und schri�lichen ak�ven Sprachkompetenz. Der Wortschatz soll durch handlungsorien�erte Übungen im 
alltagssprachlichen Bereich sowie in Themenbereichen zum aktuellen gesellscha�lichen Leben in der Ukra-
ine (Bildungswesen, poli�sches System etc.) erweitert und gefes�gt werden. Weiterhin hat er die Wieder-
holung und die ver�efende Kenntnis gramma�scher Themen und deren Behandlung unter Verwendung 
von ukrainischer linguis�scher Terminologie zum Ziel. 

– Der Veranstaltungstyp „Au�aukurs“ gibt die Möglichkeit in Absprache mit den Studierenden Kapitel der 
Gramma�k zu wiederholen und zu ver�efen sowie Fach- und literarische Texte zu übersetzen. Ziele: Ver�e-
fung der bereits erworbenen gramma�schen Kenntnisse, Aneignung von Wissen zu diversen Themen des 
aktuellen Lebens in der Ukraine (Bildungswesen, poli�sches System etc.) sowie Kenntnis von literarischen 
Schlüsseltexten aus dem 20. und 21. Jahrhundert. 

– In „Übersetzung“ wird in selbstgestalteter Arbeit durch das Übersetzen von wirtscha�swissenscha�lichen 
Texten in beide Richtungen der fachwissenscha�liche Wortschatz trainiert. Die selbstgestaltete Arbeit wird 
mit dem Lehrenden aus A1 besprochen. 

Inhalte:  
– Im Au�aukurs: Fortgeschritene Bereiche sowie Wiederholung der ukrainischen Gramma�k, Lektüre und 

Übersetzung von Fachtexten über das Leben in der postsozialis�schen Ukraine sowie von literarischen Tex-
ten aus dem 20. und 21. Jahrhundert. In eigenständigen Präsenta�onen sollen die Studierenden dazu an-
gehalten werden, linguis�sche Inhalte auf Ukrainisch zu referieren. 

– In „Übersetzung“ werden individuell wirtscha�swissenscha�liche Texte in Heimarbeit übersetzt und mit 
den Lehrenden aus A1 besprochen. 

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes WiSe, 1 Semester 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Lektorin/Lektor der ukrainischen Sprache 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M. A. ICB Ukrainisch 2. Fachsprache - 3. Semester 

Teilnahmevoraussetzungen: Bestandenes Modul „Fortgeschritene Sprachpraxis: Ukrainisch II-ICB“ 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung Selbstgestaltete Ar-
beit 

A 1: SK Au�aukurs 
Ukrainisch I 30 h 30 h 0 h 

A 2: Übersetzung 0 h 0 h 30 h 

Summe: 90 h  
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Prüfungsvorleistungen: Vgl. § 11 dieser Ordnung; Präsenta�on auf Polnisch (ca. 10–15 Min.) .  

Modulprüfung: 
– modulabschließend 
– Prüfungsform: Klausur organisatorisch in A 1 (90 Minuten) 
– Wiederholungsprüfung 1: Klausur (90 Minuten). 
– Wiederholungsprüfung 2: Klausur (120 Minuten). 
– Bildung der Modulnote: A1 100 % 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch, Ukrainisch 

Hinweise: Modulberatung und vorausgesetzte Literatur: siehe StudIP / Termin: siehe Vorlesungsverzeichnis; 
Dieses Modul ist Teil der UNIcert©-Ausbildung und führt zur Prüfung UNIcert© II, Niveaustufe B2. 
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Philologisches Haup�ach Frankoromanis�k/Französisch, 
Lusitanis�k/Portugiesisch, Hispanis�k/Spanisch und zweite 

Wirtscha�ssprache Französisch, Spanisch, Portugiesisch 

Alle weiteren ICB-Module sind in der Speziellen Ordnung für den Masterstudiengang Romanis�k des Fachbereichs 
05 – Sprache, Literatur, Kultur – der Justus-Liebig-Universität Gießen vom 15.04.2020 in der jeweils gül�gen Fas-
sung (MUG 7.36.05 Nr. 13) enthalten. 
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05-MA-R-003 
Langue et  économie I  

10 CP 
Language and Economy I 

Pflichtmodul 
FB 05/Ins�tut für Romanis�k/Französisch 

1.– 2. Sem 
erstmals angeboten im WiSe 24/25 

Qualifika�onsziele:  
Haup�achstudierende und Nebenfachstudierende mit Sprachvoraussetzung B2: 
Die Studierenden sollen über Kenntnisse, Kompetenzen und Fer�gkeiten, die dem Niveau C1 des Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens entsprechen, verfügen: Sie sollen ein breites Spektrum anspruchsvoller, länge-
rer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen, sich spontan und fließend ausdrücken können, 
ohne ö�er deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Sie sollen in der Lage sein, die Sprache im ge-
sellscha�lichen, beruflichen und ausbildungsbezogenen Leben wirksam und flexibel zu gebrauchen, sich klar, 
strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten zu äußern und dabei verschiedene Mitel zur Textver-
knüpfung angemessen zu verwenden. 
 
Nebenfachstudierende ohne Sprachvoraussetzungen: 
Die Studierenden sollen Kenntnisse, Kompetenzen und Fer�gkeiten erlangen, die dem Niveau A2 des Gemein-
samen europäischen Referenzrahmens entsprechen: Das Hör- und Leseverstehen, das Sprechen und das Schrei-
ben sowie die Sprachmitlung werden primär anhand von aktuellen, authen�schen und abwechslungsreichen 
Texten und audiovisuellen Dokumenten trainiert. Darüber hinaus wird großen Wert auf die Sprachlernberatung 
gelegt, um das autonome Lernen zu fördern. 

Inhalte: 
Haup�achstudierende und Nebenfachstudierende mit Sprachvoraussetzung B2: 
 A1: Actualités économiques 
Der Kurs zielt auf die Entwicklung von Sprachkompetenz in gesellscha�lichen, poli�schen sowie zentralen wirt-
scha�lichen Bereichen. Anhand von aktuellen, authen�schen und abwechslungsreichen (Hör-)(Seh-) 
Texten werden unterschiedliche sozioökonomische Aspekte Frankreichs und der frankophonen Welt thema�-
siert. 
Die Schulung der mündlichen Fähigkeiten konzentriert sich auf Präsenta�onstechniken, auf die Präsenta�on von 
prak�schen und abstrakten Gegenständen, auf interak�ve Fähigkeiten sowie auf interkulturelle Kompetenzen. 
A2: Communica�on professionnelle et pra�ques commerciales 1 
Der Kurs behandelt die schri�liche und mündliche Kommunika�on innerhalb des Betriebs und die Handhabung 
verschiedenster Kommunika�onsmitel im Hinblick auf den Umgang mit Kunden, Lieferanten und Geschä�s-
partnern. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Übersetzung und die Sprachmitlung in die/aus der Fremdspra-
che. 
Die Sprachkurse werden durch Sprachlernberatungsangebote bzw. Angebote der Selbst-Lern-Werkstat Roma-
nis�k begleitet und unterstützt. 
 
Nebenfachstudierende ohne Sprachvoraussetzungen: 
Es werden Einblicke in die Alltagskultur, das Berufsleben und/oder die Wirtschaftskommunikation der franko-
phonen Länder gegeben. Die Wiederholung und Vertiefung der sprachlichen Mittel orientieren sich an inter-
kulturellen kommunikativen Lernzielen. 
Die Sprachkurse werden durch Sprachlernberatungsangebote bzw. Angebote der Selbst-Lern-Werkstat Roma-
nis�k begleitet und unterstützt. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jährlich, Dauer: 2 Semester, A1: WiSe, A2: SoSe 

Modulverantwortliche: Lektorate für Französisch 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M. A. Intercultural Communica�on and Business Haup�ach und 
zweite Wirtscha�sfachsprache  



Spezielle Ordnung für den Masterstudiengang 
Intercultural Communica�on and Business 

02.06.2025 7.36.05 Nr. 12 

 

52 
 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Sprachprak�sche 
Übung (Actualités éco-
nomiques) 
bzw.: 
Français A2 - Teil A 

30 h 
bzw.: 
60 h 

120 h 
bzw.: 
90 h 

A2: Sprachprak�sche 
Übung (Communica-
�on professionnelle et 
pra�ques commer-
ciales 1) 
bzw.: 
Français A2 - Teil B 

30 h 
bzw.: 
60 h 

120 h 
bzw.: 
90 h 

Summe: 300 h (inklusive Sprachlernberatung) 

Prüfungsvorleistungen: Vgl. § 11 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 
Haup�achstudierende und Nebenfachstudierende mit Eingangsniveau B2: 
Art der Prüfung: Modulteilprüfungen  
Prüfungsform in A1 und A2: Kombinierte Prüfung der rezep�ven und produk�ven Kompetenzen (mündlich wie 
schri�lich). Prüfungsumfang und -formen: Klausur (ca. 90 Minuten), Por�olio oder mündliche Prüfung (20 Mi-
nuten); die jeweilige Prüfungsform wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben 

Bildung der Modulnote: A1 50%; A2 50% (Die Teilprüfungen sind gegensei�g kompensierbar)  

Wiederholungsprüfung 1/2: Wiederholung der Prüfungsleistung 
 
Nebenfachstudierende ohne Sprachkenntnisse: 
Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 

Prüfungsform organisatorisch in A2: Kombinierte Prüfung der rezep�ven und produk�ven Kompetenzen (münd-
lich wie schri�lich). Prüfungsumfang und -formen: Klausur (ca. 90 Minuten), Por�olio oder mündliche Prüfung 
(20 Minuten); die jeweilige Prüfungsform wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. 

Bildung der Modulnote: A2 100% 

Wiederholungsprüfung 1/2: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Französisch/Deutsch  

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 
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05-MA-R-004 
Langue et  économie I I  

10 CP 
Language and Economy II 

Pflichtmodul 
FB 05/Ins�tut für Romanis�k/Französisch 

3. Sem 
erstmals angeboten im WiSe 24/25  

Qualifika�onsziele:  
Haup�achstudierende und Nebenfachstudierende, Eingangsniveau C1: 
Die Studierenden sollen über Kenntnisse, Kompetenzen und Fer�gkeiten verfügen, die zum Niveau C2 des Ge-
meinsamen europäischen Referenzrahmens führen: Sie sollen Informa�onen aus verschiedenen schri�lichen 
und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhän-
genden Darstellung wiedergeben können. Sie sollen sich spontan, flüssig und genau ausdrücken und auch bei 
komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen können. Sie sollen in der Lage sein, 
die Sprache in beruflichen und fachspezifischen Kontexten adäquat zu gebrauchen. 
 
Nebenfachstudierende, Eingangsniveau A2: 
Die Studierenden sollen Kenntnisse, Kompetenzen und Fer�gkeiten erlangen, die dem Niveau B1 des Gemein-
samen europäischen Referenzrahmens entsprechen: Das Hör- und Leseverstehen, das Sprechen und das Schrei-
ben sowie die Sprachmitlung werden anhand von aktuellen, authen�schen und abwechslungsreichen Texten 
und audiovisuellen Dokumenten trainiert. 

Inhalte:  
Haup�achstudierende und Nebenfachstudierende, Eingangsniveau C1: 
A1: Cultures d‘entreprise 
Anhand konkreter Beispiele hat der Kurs zum Ziel, das Verständnis für interkulturelle Unterschiede im Berufsle-
ben und die Kommunika�on in interna�onalen Unternehmen sowie mit ausländischen Geschä�spartnern zu 
reflek�eren. 
A2: Communica�on professionnelle et pra�ques commerciales 2 
Der Kurs fes�gt und ver�e� fachsprachliche Kenntnisse. Der Schwerpunkt liegt auf strukturiertem, themenbe-
zogenem Verfassen von Texten unter Einsatz fachspezifischer Terminologie und eines reichen, differenzierten 
Vokabulars. Übersetzung und Sprachmitlung in die/aus der Fremdsprache werden weitergeführt. Im Hinblick 
auf die Anfer�gung der Master-Thesis werden auch Ansätze des wissenscha�lichen Arbeitens und Schreibens 
in der Fremdsprache angeführt. 

 

Nebenfachstudierende, Eingangsniveau A2: 
Die Inhalte des Moduls „Langue et communica�on I“ werden ver�e�. Die Wiederholung und Ver�efung der 
sprachlichen Mitel orien�eren sich an interkulturellen kommunika�ven Lernzielen. 

Zusätzlich zu der Vorbereitung auf den universitären Alltag in den frankophonen Ländern werden wir uns auch 
mit verschiedenen Konzepten der interkulturellen Kommunika�on auseinandersetzen. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jährlich, Dauer: 1 Semester, A1/A2: WiSe 

Modulverantwortliche: Lektorate für Französisch 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M. A. Intercultural Communica�on and Business Haup�ach und 
zweite Wirtscha�sfachsprache 

Teilnahmevoraussetzungen: „Langue et économie I“ bestanden 
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Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: 
Sprachprak�sche Übung (Cultures d’entre-
prise) 
bzw.: 
Français B1 - Teil A 

30 h 120 h 

A2: 
Sprachprak�sche Übung (Communica�on 
professionnelle et pra�ques commerciales 
2) 
bzw.: 
Français B1 - Teil B 

30 h 120 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: Vgl. § 11 dieser Ordnung   

Modulprüfung: 
Art der Prüfung: Modulteilprüfungen  
Prüfungsform in A1 und A2: Kombinierte Prüfung der rezep�ven und produk�ven Kompetenzen (mündlich wie 
schri�lich). Prüfungsumfang und -formen: Klausur (ca. 90 Minuten), Por�olio oder mündliche Prüfung (20 Mi-
nuten); die jeweilige Prüfungsform wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. 

Bildung der Modulnote: A1 50%; A2 50% (Die Teilprüfungen sind gegensei�g kompensierbar) 
Wiederholungsprüfung 1/2: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Französisch 

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_sur_objectifs_sp%C3%A9cifiques
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05-MA-ICB-004 

Masterthesis  +  Prakt ikum 
DD-Programm 

30 CP 
Master Thesis + Intership 

DD-Programme 

Pflichtmodul 
FB 05 / Frankoromanis�k / Ins�tut für Romanis�k 

4. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 21/22 

Qualifika�onsziele: Prak�kum: 
– zentrale Kenntnisse in studiengangsbezogenen Berufsfeldern 
– Anwendung und Reflexion erlernter Methoden und Inhalte in der Praxis / im konkreten Arbeitszusammen-

hang 
– Erprobung selbstständiger Arbeitsorganisa�on und selbstgesteuerter Lernprozesse 
– Wissen über Arbeitsprozesse 
– Fähigkeit, selbstständig das Erlernte auf andere Kontexte zu übertragen und dort erfolgreich anzuwenden 
– Reflexion und ggf. Reperspek�vierung eigener beruflicher Ziele sowie Stärken und Schwächen 
– Ver�efung fremdsprachlicher und interkultureller Kompetenzen 
Masterthesis: 
– Fähigkeit zur selbstständigen Planung, Durchführung und angemessenen Dokumenta�on eines Projekts im 

Schwerpunktbereich des vorliegenden Studiengangs 

Inhalte: Prak�kum: 
– Erschließung von kün�igen Berufsfeldern 
– Praxiserfahrung in Betrieben der Berufsfelder „Intercultural Communica�on and Business“ 
– Reflexion eigener berufsprak�scher Tä�gkeit 
Das Prak�kum soll den Studierenden umfassende Einblicke in mögliche berufliche Tä�gkeitsfelder gewähren 
und eine Verbindung von Studieninhalten und Praxis ermöglichen. Es dient zusätzlich der Möglichkeit einer 
persönlichen Schwerpunktsetzung und Profilierung des Studiengangs. Es sollte in fachnahen Berufsfeldern ab-
solviert werden, d. h. z.B. im Bereich der interna�onalen Wirtscha�, im Handel und in der öffentlichen Verwal-
tung (z.B. Außenhandel, Vertrieb, Personalwesen, Kundenbetreuung, interna�onale Projek�erung, Public Rela-
�ons, Marke�ng), oder auch im Bereich der Kultur und des Kulturmanagements, der Medienbranche und des 
Weiterbildungssektors bis hin zu Tä�gkeiten im Journalismus, im Tourismus oder Verlagswesen. Das Prak�kum 
ist in Frankreich zu absolvieren. 
Masterthesis: 
– Planung und Durchführung eines Forschungsprojekts im Rahmen der Erfahrungen bzw. Tä�gkeiten des 

Prak�kums 
– Erstellen einer wissenscha�lichen Masterarbeit 

Angebotsrhythmus und Dauer: A1, A2 im SoSe, ein Semester  

Modulverantwortliche: Professur für französische Literatur- und Kulturwissenscha� 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: nur M. A. Intercultural Communica�on and Business in Verbindung 
mit dem DD-Programm 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden bzw. selbstgestaltete Arbeit Vor- und Nachbe-
reitung 

A1: Prak�kum (Frank-
reich)  450 h - 

A2: Masterthesis 450 h - 

Summe: 900 h 
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Prüfungsvorleistungen: keine 

Modulprüfung: 
– Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
– Prüfungsform organisatorisch in A2: Masterthesis (75.000–90.000 Zeichen) 
– Bildung der Modulnote: A2: 100 % 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch und Französisch; Entscheidung erfolgt durch modulverantwortliche 
Stelle  
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05-MA-R-037 
L íngua e  economia I  

10 CP 
Language and Economy I 

Pflichtmodul 
FB 05/Ins�tut für Romanis�k/Portugiesisch 

1.– 2. Sem 
erstmals angeboten im WiSe 24/25  

Qualifika�onsziele:  
Haup�achstudierende und Nebenfachstudierende mit Sprachvoraussetzung B1: 
Dieses Modul ist zusammen mit dem Modul „Língua e economia II“  Teil der UNIcert®-Ausbildung und führt zum 
UNIcert®-Zer�fikat Stufe II Niveaustufe B2.2 Wirtscha�ssprache. 
Die Studierenden sollen über die Kenntnisse, Kompetenzen und Fer�gkeiten, die dem Niveau B2.1 des Gemein-
samen europäischen Referenzrahmens entsprechen, verfügen: Sie sollen ein breites Spektrum anspruchsvoller, 
längerer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen, sich spontan und fließend ausdrücken kön-
nen, ohne ö�er deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Sie sollen in der Lage sein, die Sprache im 
gesellscha�lichen, beruflichen und ausbildungsbezogenen Leben wirksam und flexibel zu gebrauchen, sich klar, 
strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten zu äußern und dabei verschiedene Mitel zur Textver-
knüpfung angemessen zu verwenden. 
 
Nebenfachstudierende ohne Sprachvoraussetzungen: 
Dieses Modul ist zusammen mit dem Modul Língua e comunicação II Teil der UNIcert®-Ausbildung und berech-
�gt zur Prüfungsteilnahme zum Erwerb des UNIcert®-Zer�fikats I Niveaustufe B1 allgemeine Wissenscha�sspra-
che. 

Die Studierenden sollen Kenntnisse, Kompetenzen und Fer�gkeiten erlangen, die dem Niveau A2 des Gemein-
samen europäischen Referenzrahmens entsprechen: Das Hör- und Leseverstehen, das Sprechen und das Schrei-
ben sowie die Sprachmitlung werden primär anhand von aktuellen, authen�schen und abwechslungsreichen 
Texten und audiovisuellen Dokumenten trainiert. Darüber hinaus wird großen Wert auf die Sprachlernberatung 
gelegt, um das autonome Lernen zu fördern. 

Inhalte:  
Haup�achstudierende und Nebenfachstudierende mit Sprachvoraussetzung B1: 
A1: Atualidade Econômica 
Der Kurs zielt auf die Entwicklung von Sprachkompetenz in gesellscha�lichen, poli�schen sowie zentralen wirt-
scha�lichen Bereichen. Anhand von aktuellen, authen�schen und abwechslungsreichen (Hör-)(Seh-) Texten 
werden unterschiedliche sozioökonomische Aspekte Portugals und der lusophonen Welt behandelt. 
Die Schulung der mündlichen Fähigkeiten konzentriert sich auf Präsenta�onstechniken, auf die Präsenta�on von 
prak�schen und abstrakten Gegenständen, auf interak�ve Fähigkeiten sowie auf interkulturelle Kompetenzen. 
A2: Comunicação Profissional e Comercial 1 
Der Kurs behandelt die schri�liche und mündliche Kommunika�on innerhalb des Betriebs und die Handhabung 
verschiedenster Kommunika�onsmitel im Hinblick auf den Umgang mit Kunden, Lieferanten und Geschä�s-
partnern. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Übersetzung und die Sprachmitlung in die/aus der Fremdspra-
che. 
Die Sprachkurse werden durch Sprachlernberatungsangebote bzw. Angebote der Selbst-Lern-Werkstat Roma-
nis�k begleitet und unterstützt. 
 
Nebenfachstudierende ohne Sprachvoraussetzungen: 
Es werden Einblicke in die Alltagskultur, das Berufsleben und/oder die Wirtscha�skommunika�on der lusopho-
nen Länder gegeben. Die Wiederholung und Ver�efung der sprachlichen Mitel orien�eren sich an interkultu-
rellen kommunika�ven Lernzielen. 

Die Sprachkurse werden durch Sprachlernberatungsangebote bzw. Angebote der Selbst-Lern-Werkstat Roma-
nis�k begleitet und unterstützt. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jährlich, Dauer: 2 Semester, A1: WiSe; A2: SoSe 
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Modulverantwortliche: Lektorate für Portugiesisch 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA Intercultural Communica�on and Business Haup�ach und zweite 
Wirtscha�sfachsprache 

Teilnahmevoraussetzungen:  

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Sprachprak�sche Übung - 
Atualidade Econômica 
bzw.: 
Portugiesisch A2.1 

30 h 
bzw.: 
60 h 

120 h 
bzw.: 
90h 

A2: Sprachprak�sche Übung – 
 
Comunicação Profissional e Comercial 1 
bzw.: 
Portugiesisch A2.2 

30 h 
bzw.:  
60 h 

120 h 
bzw.: 
90 h 

Summe: 300 h (inklusive Sprachlernberatung) 

Prüfungsvorleistungen: Vgl. § 11 dieser Ordnung 

Modulprüfung: 
Haup�achstudierende und Nebenfachstudierende mit Sprachvoraussetzung B1: 
Art der Prüfung: ModulteilprüfungenPrüfungsform in A1 und A2: Kombinierte Prüfung der rezep�ven und pro-
duk�ven Kompetenzen (mündlich wie schri�lich) gemäß UNIcert®- Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den 
FB 05. Prüfungsumfang und -formen: Klausur (ca. 90 Minuten), Por�olio oder mündliche Prüfung (20 Minuten): 
die jeweilige Prüfungsform wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. 

Bildung der Modulnote: A1: 50%, A2: 50% (Die Teilprüfungen sind gegensei�g kompensierbar) 

 
Wiederholungsprüfung 1: Wiederholung der Prüfungsleistung 
Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 
 
Nebenfachstudierende ohne Sprachvoraussetzungen: 
Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 

Organisatorisch in A2: Kombinierte Prüfung der rezep�ven und produk�ven Kompetenzen (mündlich wie schri�-
lich) gemäß UNIcert®- Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den FB 05. Prüfungsumfang und -formen: Klausur 
(ca. 90 Minuten), Por�olio oder mündliche Prüfung in A2; die jeweilige Prüfungsform wird zu Veranstaltungs-
beginn bekannt gegeben. 

Bildung der Modulnote: A2 100% 

Wiederholungsprüfung 1/2: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch/Portugiesisch 

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 
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05-MA-R-038 
L íngua e  economia I I  

10 CP 
Language and Economy II 

Pflichtmodul 
FB 05/Ins�tut für Romanis�k/Portugiesisch  

3. Sem 
erstmals angeboten im WiSe 24/25  

Qualifika�onsziele:  
Haup�achstudierende und Nebenfachstudierende, Eingangsniveau B2.1: 
Dieses Modul ist Teil der UNIcert®-Ausbildung und führt zum UNIcert®-Zer�fikat Stufe II Niveaustufe B2.2 Wirt-
scha�ssprache. 
Die Studierenden sollen über die Kenntnisse, Kompetenzen und Fer�gkeiten, die dem Niveau B2.2 des Gemein-
samen europäischen Referenzrahmens entsprechen, verfügen: Sie sollen Informa�onen aus verschiedenen 
schri�lichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begründungen und Erklärungen in einer zu-
sammenhängenden Darstellung wiedergeben können. Sie sollen sich spontan, flüssig und genau ausdrücken 
und auch bei komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen können. Sie sollen in 
der Lage sein, die Sprache in beruflichen und fachspezifischen Kontexten adäquat zu gebrauchen. 
 
Nebenfachstudierende, Eingangsniveau A2: 
Dieses Modul ist zusammen mit dem Modul Língua e comunicação I Teil der UNIcert®-Ausbildung und berech-
�gt zur Prüfungsteilnahme zum Erwerb des UNIcert®-Zer�fikats Stufe I Niveaustufe B1 allgemeine Wissen-
scha�ssprache. 

Die Studierenden sollen Kenntnisse, Kompetenzen und Fer�gkeiten erlangen, die dem Niveau B1 des Gemein-
samen europäischen Referenzrahmens entsprechen: Das Hör- und Leseverstehen, das Sprechen und das Schrei-
ben sowie die Sprachmitlung werden anhand von aktuellen, authen�schen und abwechslungsreichen Texten 
und audiovisuellen Dokumenten trainiert. 

Inhalte:  
Haup�achstudierende und Nebenfachstudierende, Eingangsniveau B2.1: 
A1: Cultura Empresarial 
Der Kurs hat zum Ziel, durch konkrete Beispiele das Verständnis für interkulturelle Unterschiede im Berufsleben 
und die Kommunika�on in interna�onalen Unternehmen sowie mit ausländischen Geschä�spartnern zu reflek-
�eren. 
A2: Comunicação Profissional e Comercial 2 
Der Kurs fes�gt und ver�e� fachsprachliche Kenntnisse. Der Schwerpunkt liegt auf strukturiertem, themenbe-
zogenem Verfassen von Texten unter Einsatz fachspezifischer Terminologie und eines reichen, differenzierten 
Vokabulars. Übersetzung und Sprachmitlung in die/aus der Fremdsprache werden weitergeführt. 
 
 
Nebenfachstudierende, Eingangsniveau A2: 
Die Inhalte des Moduls „Língua e Comunicação I“ werden ver�e�. Die Wiederholung und Ver�efung der sprach-
lichen Mitel orien�eren sich an interkulturellen kommunika�ven Lernzielen. 

Zusätzlich zu der Vorbereitung auf den universitären Alltag in den lusophonen Ländern werden wir uns auch 
mit verschiedenen Konzepten der interkulturellen Kommunika�on auseinandersetzen. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jährlich, Dauer: 1 Semester, A1/ A2: WiSe 

Modulverantwortliche: Lektorate für Portugiesisch  

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA Intercultural Communica�on and Business Haup�ach und zweite 
Wirtscha�sfachsprache 

Teilnahmevoraussetzungen: „Língua e economia I“ abgeschlossen 
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Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Sprachprak�sche Übung - 
Cultura Empresarial 
bzw.: 
Portugiesisch B1, Teil A  

30 h 120 h 

A2: Sprachprak�sche Übung - 
Comunicação Profissional e Comercial 2 
bzw.: 
Portugiesisch B1, Teil B  

30 h 120 h 

Summe: 300 h  

Prüfungsvorleistungen: Vgl. § 11 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 
Art der Prüfung: Modulteilprüfungen 
Prüfungsform in A1 undA2: Kombinierte Prüfung der rezep�ven und produk�ven Kompetenzen (mündlich wie 
schri�lich) gemäß UNIcert®- Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den FB 05. Prüfungsumfang und -formen: 
Klausur (ca. 90 Minuten), Por�olio oder mündliche Prüfung (20 Minuten): die jeweilige Prüfungsform wird zu 
Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. 

Bildung der Modulnote: A1 50%, A2 50% (Die Teilprüfungen sind gegensei�g kompensierbar) 
Wiederholungsprüfung 1/2: Wiederholung der Prüfungsleistung  
Neben dem regulären Leistungsnachweis für das Modul, findet eine separate modulübergreifende Prüfung für 
das Niveau UNIcert® II (Haup�achstudierende und Nebenfachstudierende, Eingangsniveau B2.1) bzw. 
UNIcert® I (Nebenfachstudierende, Eingangsniveau A2) stat  

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch/Portugiesisch 

Hinweise: Modulberatung und vorausgesetzte Literatur: siehe Semesteraushang/Termin: siehe  

Vorlesungsverzeichnis/Prüfung UNIcert® I/ II 
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05-MA-R-017 
Lengua y  economía I  

10 CP 
Language and Economy I 

Pflichtmodul 
FB 05/Ins�tut für Romanis�k/Spanisch 

1.– 2. Sem 
erstmals angeboten im WiSe 24/25  

Qualifika�onsziele:  
Haup�achstudierende und Nebenfachstudierende, Sprachvoraussetzung B2: 
Die Studierenden sollen über Kenntnisse, Kompetenzen und Fer�gkeiten, die dem Niveau C1 des Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens entsprechen, verfügen: Sie sollen ein breites Spektrum anspruchsvoller, länge-
rer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen, sich spontan und fließend ausdrücken können, 
ohne ö�er deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Sie sollen in der Lage sein, die Sprache im ge-
sellscha�lichen, beruflichen und ausbildungsbezogenen Leben wirksam und flexibel zu gebrauchen, sich klar, 
strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten zu äußern und dabei verschiedene Mitel zur Textver-
knüpfung angemessen zu verwenden. 
 
Nebenfachstudierende ohne Sprachvoraussetzung: 
Die Studierenden sollen Kenntnisse, Kompetenzen und Fer�gkeiten erlangen, die dem Niveau A2 des Gemein-
samen europäischen Referenzrahmens entsprechen: Das Hör- und Leseverstehen, das Sprechen und das Schrei-
ben sowie die Sprachmitlung werden primär anhand von aktuellen, authen�schen und abwechslungsreichen 
Texten und audiovisuellen Dokumenten trainiert. Darüber hinaus wird großen Wert auf die Sprachlernberatung 
gelegt, um das autonome Lernen zu fördern. 

Inhalte:  
Haup�achstudierende und Nebenfachstudierende, Sprachvoraussetzung B2: 
A1: Actualidad económica 
Der Kurs zielt auf die Entwicklung von Sprachkompetenz in gesellscha�lichen, poli�schen sowie zentralen wirt-
scha�lichen Bereichen ab. Im Mitelpunkt stehen berufliche Alltagssitua�onen. 
A2: Comunicación profesional y comercial 1 
Der Kurs behandelt die schri�liche und mündliche Kommunika�on innerhalb des Betriebs und die Handhabung 
verschiedenster Kommunika�onsmitel im Hinblick auf den Umgang mit Kunden, Lieferanten und Geschä�s-
partnern. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Übersetzung und die Sprachmitlung in die/aus der Fremdspra-
che. 
Die Sprachkurse werden durch Sprachlernberatungsangebote bzw. Angebote der Selbst-Lern-Werkstat Roma-
nis�k begleitet und unterstützt. 
 
Nebenfachstudierende ohne Sprachvoraussetzung: 
Es werden Einblicke in die Alltagskultur, das Berufsleben und/oder die Wirtschaftskommunikation der his-
panophonen Länder gegeben. Die Wiederholung und Vertiefung der sprachlichen Mittel orientieren sich an 
interkulturellen kommunikativen Lernzielen. 
Die Sprachkurse werden durch Sprachlernberatungsangebote bzw. Angebote der Selbst-Lern-Werkstat Roma-
nis�k begleitet und unterstützt. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jedes Semester, Dauer: 2 Semester 

Modulverantwortliche: Lektorate für Spanisch 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M. A. Intercultural Communica�on and Business Haup�ach und 
zweite Wirtscha�sfachsprache 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

  



Spezielle Ordnung für den Masterstudiengang 
Intercultural Communica�on and Business 

02.06.2025 7.36.05 Nr. 12 

 

62 
 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: 
Sprachprak�sche Übung 
(Actualidad económica) 
bzw.: 
Español A2 -Teil A 

30 h 
bzw.: 
60 h 

120 h 
bzw.: 
90 h 

A2: 
Sprachprak�sche Übung 
(Comunicación profesional y 
comercial 1) 
bzw.: 
Español A2 - Teil B 

30 h 
bzw.: 
60 h 

120 h 
bzw.: 
90 h 

Summe: 300 h (inklusive Sprachlernberatung) 

Prüfungsvorleistungen: Vgl. § 11 dieser Ordnung 

Modulprüfung: 
Haup�achstudierende und Nebenfachstudierende, Sprachvoraussetzung B2: 
Art der Prüfung: Modulteilprüfungen 
Prüfungsform in A1 und A2: Kombinierte Prüfung der rezep�ven und produk�ven Kompetenzen (mündlich wie 
schri�lich). Prüfungsumfang und -formen: Klausur (ca. 90 Minuten), Por�olio oder mündliche Prüfung (20 Mi-
nuten: die jeweilige Prüfungsform wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. 
Bildung der Modulnote: A1 50%; A2 50% (Die Teilprüfungen sind gegensei�g kompensierbar) 
Wiederholungsprüfung 1/2: Wiederholung der Prüfungsleistung 
 
Nebenfachstudierende ohne Sprachvoraussetzung: 
Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
Prüfungsform organisatorisch in A2: Kombinierte Prüfung der rezep�ven und produk�ven Kompetenzen (münd-
lich wie schri�lich). Prüfungsumfang und -formen: Klausur (ca. 90 Minuten), Por�olio oder mündliche Prüfung 
(20 Minuten); die jeweilige Prüfungsform wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. 
Bildung der Modulnote: A2 100% 
Wiederholungsprüfung 1/2: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Spanisch/Deutsch  

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 
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05-MA-R-018 
Lengua y  economía I I  

10 CP 
Language and Economy II 

Pflichtmodul 
FB 05/Ins�tut für Romanis�k/Spanisch 

3. Sem 
erstmals angeboten im WiSe 24/25  

Qualifika�onsziele:  
Haup�achstudierende und Nebenfachstudierende, Eingangsniveau C1 
Die Studierenden sollen über Kenntnisse, Kompetenzen und Fer�gkeiten verfügen, die zum Niveau C2 des Ge-
meinsamen europäischen Referenzrahmens führen: Sie sollen Informa�onen aus verschiedenen schri�lichen 
und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhän-
genden Darstellung wiedergeben können. Sie sollen sich spontan, flüssig und genau ausdrücken und auch bei 
komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen können. Sie sollen in der Lage sein, 
die Sprache in beruflichen und fachspezifischen Kontexten adäquat zu gebrauchen. 
 
Nebenfachstudierende, Eingangsniveau A2 
Die Studierenden sollen Kenntnisse, Kompetenzen und Fer�gkeiten erlangen, die dem Niveau B1 des Gemein-
samen europäischen Referenzrahmens entsprechen: Das Hör- und Leseverstehen, das Sprechen und das Schrei-
ben sowie die Sprachmitlung werden anhand von aktuellen, authen�schen und abwechslungsreichen Texten 
und audiovisuellen Dokumenten trainiert. Darüber hinaus wird großen Wert auf die Sprachlernberatung gelegt, 
um das autonome Lernen zu fördern. 

Inhalte: 
Haup�achstudierende und Nebenfachstudierende, Eingangsniveau C1 
A1: Cultura empresarial 
Anhand konkreter Beispiele hat der Kurs hat zum Ziel, das Verständnis für interkulturelle Unterschiede im Be-
rufsleben und die Kommunika�on in interna�onalen Unternehmen sowie mit ausländischen Geschä�spartnern 
zu reflek�eren.A2: Comunicación profesional y comercial 2 
Der Kurs fes�gt und ver�e� fachsprachliche Kenntnisse. Der Schwerpunkt liegt auf strukturiertem, themenbe-
zogenem Verfassen von Texten unter Einsatz fachspezifischer Terminologie und eines reichen, differenzierten 
Vokabulars. Übersetzung und Sprachmitlung in die/aus der Fremdsprache werden weitergeführt. Im Hinblick 
auf die Anfer�gung der Master-Thesis werden auch Ansätze des wissenscha�lichen Arbeitens und Schreibens 
in der Fremdsprache angeführt. 
 
Nebenfachstudierende, Eingangsniveau A2 
Die Inhalte des Moduls „Lengua y comunicación  I“ werden vertieft. Die Wiederholung und Vertiefung der 
sprachlichen Mittel orientieren sich an interkulturellen kommunikativen Lernzielen. 
Zusätzlich zu der Vorbereitung auf den universitären Alltag in den hispanophonen Ländern werden wir uns 
auch mit verschiedenen Konzepten der interkulturellen Kommunikation auseinandersetzen. 
Die Sprachkurse werden durch Sprachlernberatungsangebote bzw. Angebote der Selbst-Lern-Werkstat Roma-
nis�k begleitet und unterstützt. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jedes Semester, Dauer: 1 Semester, A1/A2: WiSe, SoSe 

Modulverantwortliche: Lektorate für Spanisch  

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA Intercultural Communica�on and Business Haup�ach und zweite 
Wirtscha�sfachsprache 

Teilnahmevoraussetzungen: „Lengua y economía I“ bestanden  
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Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: 
Sprachprak�sche Übung 
Cultura empresarial 
bzw.: 
Español B1 - Teil A 

30 h 120 h 

A2: 
Sprachprak�sche Übung 
Comunicación profesional y 
comercial 2 
bzw.: 
Español B1 - Teil B 

30 h 120 h 

Summe: 300 h  

Prüfungsvorleistungen: Vgl. § 11 SpezO 

Modulprüfung: 
Art der Prüfung: Modulteilprüfungen  
Prüfungsform in A1 und A2: Kombinierte Prüfung der rezep�ven und produk�ven Kompetenzen (mündlich wie 
schri�lich). Prüfungsumfang und -formen: Klausur (ca. 90 Minuten), Por�olio oder mündliche Prüfung (20 Mi-
nuten): die jeweilige Prüfungsform wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. 
Bildung der Modulnote: A1 50%; A2 50% (Die Teilprüfungen sind gegensei�g kompensierbar) 
Wiederholungsprüfung 1/2: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Spanisch/ Deutsch 

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 
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Anlage 3: Internationale Kooperation in dem Masterstudiengang Intercultural 
Communication and Business 

Double-Degree-Programm  
zwischen dem Fachbereich 05 – Sprache, Literatur, Kultur –  

der Justus-Liebig-Universität Gießen, Deutschland, und  
der Faculté de langues et cultures étrangères et régionales (UFR2) der  

Universität Paul-Valéry Montpellier 3, Frankreich 
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1. Anwendungsbereich (zu § 1 der SpezO, § 1 AllB) 

(1) In Ergänzung der Allgemeinen Bes�mmungen für Bachelor- und Masterstudiengänge der Justus-Liebig-Uni-
versität (JLU) Gießen vom 20.02.2019 (AllB) sowie der Speziellen Ordnung für den Masterstudiengang Intercultu-
ral Communica�on and Business (ICB) regelt diese Ordnung das Studium und die Prüfungen im Masterstudien-
gang ICB im Rahmen des Double-Degree-Programms.  

(2) Basierend auf der spezifischen interuniversitären Koopera�onsvereinbarung bezüglich der Diplomvergabe im 
Rahmen einer interna�onalen Partnerscha� zwischen der JLU Gießen und der Universität Paul-Valéry Montpellier 
3 (UPVM3) wird ein interna�onaler integrierter Masterstudiengang angeboten. Dieser umfasst zwei Jahre (4 Se-
mester). Der Studiengang bietet Studierenden des Masterstudiengangs ICB der JLU, der an dem Fachbereich 05 
– Sprache, Literatur, Kultur – sowie an dem Fachbereich 02 – Wirtscha�swissenscha�en – angesiedelt ist, wie 
auch Studierenden des Masters Langues étrangères appliquées (LEA) „Négocia�on de projets interna�onaux“, 
parcours tri-langue franco-allemand der UPVM3, der an der Faculté de langues et cultures étrangères et régiona-
les (UFR2) sowie der Faculté des sciences sociales, des organisa�on et des ins�tu�ons (UFR4) angeboten wird, 
die Möglichkeit, einen Doppelabschluss zu erwerben.  

2. Akademischer Grad (zu § 2 der SpezO, § 3 AllB) 

Der Fachbereich 05 – Sprache, Literatur, Kultur – der Justus-Liebig-Universität Gießen verleiht den Studierenden, 
die am Double-Degree-Programm teilnehmen, nach erfolgreich abgeschlossenem Studium den akademischen 
Grad Master of Arts (M. A.). Die UPVM3 verleiht nach erfolgreich abgeschlossenem Studium den akademischen 
Grad Master „men�on langues étrangères appliquées, parcours négocia�on de projets interna�onaux“. 

3. Studienbeginn (zu § 3 der SpezO, § 5 AllB) 

Das Double-Degree-Programm des Masterstudiengangs ICB kann ausschließlich zum Wintersemester begonnen 
werden. 

4. Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) (zu § 4 Abs. 2 AllB, DSH-
Ordnung)  

Die Studierenden der UPVM3 können Veranstaltungen belegen, die am FB 02 ausschließlich in Englisch und am 
FB 05 ausschließlich in den am Double-Degree-Programm beteiligten Fremdsprachen durchgeführt werden, und 
so ihre Leistungen in den genannten Fremdsprachen erbringen. Aus diesem Grund wird auf die Vorlage des 
Sprachnachweises der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) verzichtet.  

5. Bewerbung 

(1) Es können sich Studierende für das Double-Degree-Programm bewerben, welche die Zulassungskriterien des 
Masterstudiengangs ICB der JLU oder des Masterstudiengangs LEA der UPVM3 erfüllen.  

(2) Mit der Bewerbung zum Double-Degree-Programm reichen die Studierenden folgende Unterlagen bei dem 
akademischen Koordinator ihrer Heimatuniversität ein: Bachelorzeugnis, Transcript of Records bzw. Relevé de 
notes, Mo�va�onsschreiben und Lebenslauf. Die Studierenden der JLU reichen das Mo�va�onsschreiben und 
den Lebenslauf auf Deutsch ein, die Studierenden der UPVM3 auf Französisch.  

6. Zulassung (zu § 4 der SpezO, § 5 AllB) 

(1) Die Zulassungsverfahren für das Double-Degree-Programm werden von den Heimatuniversitäten durchge-
führt. Gleichzei�g behält sich die Gastuniversität das Recht vor, von der Heimatuniversität ausgewählte Kandida-
ten abzulehnen. 

(2) Die Zugangsvoraussetzungen für Studierenden der UPVM3 für den Masterstudiengang ICB sind, abweichend 
von § 4 SpezO erfüllt, wenn sie am Double-Degree-Programm ihrer Heimathochschule teilnehmen und an der 
UPVM3 im Masterstudiengang immatrikuliert sind. 
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7. Arbeitsaufwand (zu § 5 der SpezO, § 6 AllB) 

(1) Gemäß dem Europäischen System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen (ECTS) beträgt 
der Arbeitsaufwand (Workload) zur Erlangung des Masterabschlusses im Masterstudiengang ICB sowie im Mas-
terstudiengang LEA 120 CP (ECTS-Credit Points), d. h. 30 CP pro Semester / 60 CP pro Jahr. 1 CP entspricht einer 
durchschnitlichen Arbeitszeit von 30 Stunden. Darin enthalten sind: Präsenzstunden im Rahmen der Modulver-
anstaltungen, Zeit zur Vor- und Nachbereitung, individuelle Studien- und Arbeitsgestaltung sowie Prüfungen.  

(2) Die Module der JLU weisen zwischen 4 CP (120 h) und 30 CP (900 h) auf. Die Masterthesis umfasst 15 CP (450 
h). 

(3) Die Module der UPVM3 weisen zwischen 3 CP (90 h) und 7 CP (210 h) auf. Das Prak�kum und die wissen-
scha�liche Abschlussarbeit umfassen insgesamt 30 CP (900 h). 

(4) Die gegensei�ge Anerkennung der Studienleistungen, die an der Partneruniversität erbracht werden, sowie 
die gegensei�ge Anerkennung des Studiums der Partneruniversität zum Erwerb des Doppelabschlusses sind ge-
währleistet. Der Arbeitsaufwand im Studium wird auf der Grundlage der Richtlinien der beteiligten Universitäten 
berechnet. Die gegensei�ge Anerkennung der Studienzeiten (Module/Lehrveranstaltungen bzw. CP/Credit Points) 
erfolgt auf der Grundlage der folgenden Tabelle, die eine Gegenüberstellung des Arbeitsaufwandes an der JLU 
und der UPVM3 enthält. 

(5) Anerkennung der erbrachten Studienleistungen: 

 

Semester CP / Workload JLU UPVM3 

1. Semester +      
2. Semester +     
3.    Semester  

 

90 CP / 2.700h Intercultural Communica�on and 
Business  

10 CP (2 x 5 CP) 

Communica�on numérique 1, 2, 3  

9 CP (3 x 3 CP) 

Haup�achphilologie            

40 CP1 

Langue majeure 

42 CP  

(2 x 7 CP + 2 x 7 CP + 2 x 7 CP) 

Zweite Wirtscha�sfachsprache  

20 CP2  

Langue mineure 

21 CP (3 x 7 CP) 

Wirtscha�swissenscha�liches Ne-
benfach  

20 CP  

AES 

18 CP (2 x 3 CP + 2 x 3 CP + 2 x 3 
CP) 

4. Semester 30 CP / 900h Prak�kum + Masterthesis 

30 CP (2 x 15 CP)  

Stage + mémoire de stage  

30 CP 

Insgesamt:           120 ECTS / 3.600h 

8. Aufbau des Studiums (zu § 6 der SpezO, § 7 AllB) 

(1) Das Curriculum des Double-Degree-Programms setzt sich aus den beiden Masterstudiengängen ICB und LEA 
zusammen, die ihren Fokus auf die Interkulturalität und Kommunika�on im interna�onalen Wirtscha�skotext 
legen.  
                                                                 
1 Je nach gewählter Haup�achphilologie ergeben sich unterschiedliche Verteilungen der 40 CP (siehe Anlage 1: Studienver-
laufspläne der Speziellen Ordnung für den Masterstudiengang Intercultural Communica�on and Business des Fachbereichs 
05 – Sprache, Literatur, Kultur –). 
2 Je nach gewählter zweiten Wirtscha�sfachsprache ergeben sich unterschiedliche Verteilungen der 20 CP (siehe Anlage 1: 
Studienverlaufspläne der Speziellen Ordnung für den Masterstudiengang Intercultural Communica�on and Business des Fach-
bereichs 05 – Sprache, Literatur, Kultur –). 
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(2) Der Masterstudiengang ICB der JLU gliedert sich in das Modul Intercultural Communica�on and Business (10 
CP), eine fremdsprachige Philologie als Haup�ach (40 CP), ein wirtscha�swissenscha�liches Nebenfach (20 CP), 
eine zweite Wirtscha�sfachsprache (20 CP) sowie einem Prak�kums- und Thesismodul im Gesamtumfang von 30 
CP. 

(3) Die fremdsprachigen Haup�achphilologien in diesem Studiengang sind: „Frankoromanis�k/Französisch“, 
„Anglophone Literary, Cultural and Media Studies“, „English Linguis�cs“, „Russis�k/Russisch“, „Hispanis�k/Spa-
nisch“ und „Lusitanis�k/Portugiesisch“. Ein Wechsel des Haup�aches ist einmalig möglich.  

(4) Als zweite Wirtscha�sfachsprache kann im Double-Degree-Programm des Masterstudiengangs ICB Franzö-
sisch, Englisch, Portugiesisch, Russisch und Spanisch gewählt werden. Zwei gleichlautende Philologien können 
nicht gewählt werden. Ein Wechsel der zweiten Wirtscha�sfachsprache ist einmalig möglich.  

 (5) Im Double-Degree-Programm des Masterstudiengangs ICB muss entweder die fremdsprachige Haup�achphi-
lologie oder die zweite Wirtscha�sfachsprache Französisch sein.  

(6) Das wirtscha�swissenscha�liche Nebenfach wird gemäß der Speziellen Ordnung des Fachbereichs 02 – Wirt-
scha�swissenscha�en – für das Angebot von Nebenfächern in Studiengängen anderer Fachbereiche in der jeweils 
gül�gen Fassung studiert. Das wirtscha�swissenscha�liche Nebenfach im Umfang von 20 CP umfasst drei Module 
und kann im Masterstudiengang ICB in zwei Varianten belegt werden: Betriebswirtscha�slehre (BWL) und Volks-
wirtscha�slehre (VWL). 

(7) Der Masterstudiengang LEA der UPVM3 setzt sich aus einer fremdsprachigen Haup�achphilologie (Langue 
majeure) (42 CP), einer zweiten Wirtscha�sfachsprache (Langue mineure) (21 CP), der Digitalen Kommunika�on 
1, 2, 3 (Communica�on numérique 1, 2, 3) (9 CP) sowie einem wirtscha�swissenscha�lichen Nebenfach (AES: 
Administra�on économique et sociale) (18 CP) zusammen. Im vierten Masterfachsemester ist ein Prak�kum 
(Stage) vorgesehen, auf dessen Grundlage eine praxisorien�erte Abschlussarbeit mit wissenscha�licher Fundie-
rung (Mémoire de stage) verfasst wird (insgesamt 30 CP).  

(8) Au�au des Masterstudiengangs LEA der UPVM3: 

 

2. Studien- 

Jahr 

(60 ECTS) 

S 
e 

m
 e

 s 
t e

 r 

4 Prak�kum, praxisorien�erte Abschlussarbeit mit wissenscha�licher Fundierung 
und Verteidigung 

3 

 

 

1. Studien- 

Jahr 

(60 ECTS) 

2 

 

 

1  

 

(9) Die im Double-Degree-Programm eingeschriebenen Studierenden müssen ein Semester an der jeweiligen 
Partneruniversität und im vierten Semester das Prak�kum im jeweiligen Partnerland absolvieren. Während  des 
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Semesters an der Partneruniversität müssen sie alle Veranstaltungen, die in dem von den akademischen Koordi-
natoren der JLU und der UPVM3 einvernehmlich aufgestellten individuellen Arbeitsplan festgelegt sind, belegen. 
Der Arbeitsplan sieht das typische Arbeitspensum pro Semester, d. h. ca. 30 CP vor.  
(10) Au�au des Double-Degree-Programms für Studierende der JLU: Studierende des Masterstudiengangs ICB 
beginnen ihr Studium im Oktober an der JLU und absolvieren die ersten beiden Semester an der JLU. Dabei müs-
sen sie insgesamt 60 CP erwerben, welche die Voraussetzung für den Auslandsaufenthalt darstellen.3 Das drite 
Semester absolvieren die Studierenden der JLU ab September an der UPVM3 und belegen Veranstaltungen im 
Rahmen der Module, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind (ca. 30 CP).  Die Studierenden der JLU absolvie-
ren im vierten Semester ein Prak�kum in Frankreich und verfassen und verteidigen ihre Masterthesis (insgesamt 
30 CP). 

2. Studien- 

Jahr  

(60 ECTS) 

Se
m

es
te

r 

4 JLU: Verfassen der Masterthesis und Verteidigung 

Prak�kum in Frankreich 

3 Aufenthalt an der UPVM3 
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Jahr 

(60 ECTS) 

2 

 

 

 

JLU  

 

 

1 JLU 

 

 

(11) Au�au des Double-Degree-Programms für Studierende der UPVM3: Studierende des Masterstudiengangs 
LEA beginnen ihr Studium im September an der UPVM3. Im ersten Semester müssen sie insgesamt 30 CP erwer-
ben, die als Voraussetzung für den Auslandsaufenthalt gelten. Das zweite Semester absolvieren sie ab April an 
der JLU und belegen Veranstaltungen im Rahmen der Module, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.4 Das 
drite Semester verbringen die Studierenden der UPVM3 an ihrer Heimatuniversität (ca. 30 CP). Im vierten Se-
mester absolvieren sie ein Prak�kum in Deutschland, auf dessen Grundlage sie eine praxisorien�erte Abschluss-
arbeit mit wissenscha�licher Fundierung verfassen und verteidigen (insgesamt 30 CP). 

                                                                 
3 Falls Studierende im ersten Studienjahr über 60 CP erwerben, legen die akademischen Koordinatoren der JLU und der 
UPVM3 einvernehmlich fest, welche Module, Modulteile oder Prüfungen diesen Studierenden im weiteren Studienverlauf 
erlassen werden. 
4 Falls Studierende der UPVM3 auf der Grundlage der angebotenen Veranstaltungen an der JLU weniger als 30 CP erwerben, 
wird die Differenz zu 30 CP (im Rahmen von 1 bis 4 CP) in Form eines Projekts, das an eine der angebotenen Veranstaltungen 
der JLU angebunden ist und das ihnen die akademischen Koordinatoren der JLU und der UPVM3 einvernehmlich stellen, er-
worben. Die Leistungen innerhalb des Projekts können auf Französisch oder Englisch erbracht werden. 
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2. Studien- 

Jahr 

(60 ECTS) 
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4 UPVM3: Praxisorien�erte Abschlussarbeit mit wissenscha�licher Fundierung und 
Verteidigung 

Prak�kum in Deutschland 

3 UPVM3  

 

 

1. Studien- 

Jahr 

(60 ECTS) 

2 Aufenthalt an der JLU  

 

 

1 UPVM3  

 

9. Module (zu § 7 der SpezO, § 8 AllB) 

(1) Jedes Modul der JLU ist detailliert in einer Modulbeschreibung (z. B. hinsichtlich der Qualifika�onsziele, In-
halte, modulverantwortlichen Professur bzw. Stelle, Workload, Modulprüfung) erläutert. 

(2) Die Modulbeschreibungen des FB 05 sind der Speziellen Ordnung für den Masterstudiengang ICB als Anlage 2 
beigefügt. In Anlage 1 zur Speziellen Ordnung für den Masterstudiengang ICB sind die Studienverlaufspläne auf-
gelistet. Der Studienverlaufsplan der jeweiligen fremdsprachigen Haup�achphilologie sowie der jeweiligen zwei-
ten Wirtscha�sfachsprache definiert die Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlbereiche.  

(3) Die Modulschreibungen des FB 02 finden sich in der Anlage 2 der Speziellen Ordnung des Bachelorstudien-
gangs Wirtscha�swissenscha�en sowie des Masterstudiengangs Betriebs- und Volkswirtscha�slehre.  

(4) Jedes Modul der UPVM3 ist detailliert in einer Modulbeschreibung (z. B. hinsichtlich der Inhalte, Qualifika�-
onsziele, Präsenzstunden) erläutert. Die Modulbeschreibungen (Fascicule - Descrip�f) sind unter folgendem Link 
abru�ar: htps://ufr2.www.univ-montp3.fr/fr/langues-etrang%C3%A8res-appliqu%C3%A9es/master-
lea/n%C3%A9gocia�on-de-projets-interna�onaux-npi-0. Für Module der UPVM3 gelten vorrangig die Prüfungs-
regelungen der UPVM3.  

10. Masterprüfung (zu § 20 AllB) 

(1) Zur Masterprüfung im Rahmen des Double-Degree-Programms werden ausschließlich Studierende zugelas-
sen, die ein Semester an der Partneruniversität absolviert und dabei 30 CP (900 h) erworben haben.  

(2) Studierende der JLU müssen zudem Sprachkenntnisse in Französisch nachweisen: 

1. durch ein Sprachzer�fikat, Niveau GER B2 oder  
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2. durch eine an einer Hochschule bestandene Französisch-Prüfung, die nachweislich das Niveau B2 des Europä-
ischen Referenzrahmens für Sprachen bescheinigt. 

(3) Studierende der UPVM3 müssen zudem Sprachkenntnisse in Deutsch nachweisen: 

1. durch ein Sprachzer�fikat, Niveau GER B2 oder  

2. durch eine an einer Hochschule bestandene Deutsch-Prüfung, die nachweislich das Niveau B2 des Europäi-
schen Referenzrahmens für Sprachen bescheinigt. 

11. Thesis (zu § 11 der SpezO, §§ 19, 21 AllB) 

(1) Am Ende des Studiums fertigen die Studierenden eine Masterthesis an, für die eine Person der Heimatuniver-
sität und der Partneruniversität als Prüfer bestellt wird. Die Masterthesis ist vor den Prüfern mündlich zu vertei-
digen. Die mündliche Prüfung beginnt mit einem max. 15-minutigen Exposé des Prüflings, daran schließt sich ein 
max. 30-minütiges Prüfungsgespräch an. Die mündliche Prüfung findet auf Deutsch und Französisch an der Hei-
matuniversität des Prüflings statt. Der oder die jeweilige Prüfer/in der Partneruniversität nimmt digital teil.  

(2) Die Abschlussarbeit wird nach den an den Heimatuniversitäten geltenden Regelungen ausgegeben und ver-
fasst, die von den beiden Universitäten gegenseitig anerkannt werden.  

(3) Falls die Masterthesis nicht in der Landessprache der Partneruniversität verfasst ist, muss eine Zusammen-
fassung von ca. 600 Wörtern beigefügt werden. Die Zusammenfassung wird nicht bewertet.  

(4) Die Bearbeitungsdauer der Masterthesis beträgt 10 Wochen. 

12. Noten (zu § 31 AllB) 

(1) Alle der im Rahmen des Double-Degree-Programms erbrachten Leistungen sind nach dem an den betreffen-
den Universitäten geltenden Notenschema zu benoten. 

(2) Als Grundlage der Anerkennung der erbrachten Studienleistungen ist von den beiden Universitäten für jeden 
Studierenden eine Zusammenstellung aller Prüfungsergebnisse, die mindestens den Modul�tel, die Modulnoten 
und die erreichten Credit Points ausweist (Transcript of Records bzw. Relevé de notes), zu erstellen. Um die Ge-
samtnote zu erhalten, werden die Modulnoten an der JLU gemäß der folgenden Tabelle in UPVM3-Noten und 
umgekehrt umgerechnet:  

JLU UPVM3 

Prozentpunkte Notenpunkte Verbalurteil Notenpunkte 

≥ 97 15 sehr gut mit Aus-
zeichnung 

 

 

18-20 

≥ 92 14 sehr gut  

16-17,9 ≥ 87 13 sehr gut 

≥ 82 12 gut  

 

14-15,9 

≥ 77 11 gut 

≥ 73 10 gut 

≥ 68 9 befriedigend  

 

12-13,9 

≥ 64 8 befriedigend 

≥ 59 7 befriedigend 

≥ 54 6 ausreichend  

10-11,9 ≥ 50 5 ausreichend 

< 50 4-0 nicht bestanden < 10 
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13. Prüfungszeugnis (zu § 34 AllB) 

Nach bestandener Masterprüfung erhält der Prüfling sowohl ein Zeugnis der JLU, das auf das Double-Degree-
Programm verweist, als auch ein Zeugnis der UPVM3.  

14. Masterurkunde (zu § 35 AllB) 

Nach bestandener Masterprüfung erhält der Prüfling sowohl eine Urkunde über die Verleihung des akademi-
schen Grades der JLU als auch eine Abschlussurkunde der UPVM3. 

15. Diploma-Supplement (zu § 36 AllB) 

Ergänzend zum Prüfungszeugnis und zur Abschlussurkunde erhält der Prüfling ein Diploma-Supplement der JLU, 
das auf das Double-Degree-Programm verweist.  

16. Transcript of Records (zu § 37 AllB)  

Am Ende des Studiums erhält jeder Prüfling sowohl ein Transcript of Records der JLU als auch einen Relevé de 
notes der UPVM3.  

17. Akademische Koordination 

Um die Implemen�erung des Doppelstudiengangs zu gewährleisten und zu erleichtern, ernennt jede Universität 
einen akademischen Koordinator als Ansprechperson. Sie sind dazu autorisiert, gemeinsam den individuellen Ar-
beitsplan der Studierenden für das Auslandssemester an der Partneruniversität – im Rahmen der dor�gen Stu-
dienbedingungen – festzulegen sowie den Arbeitsaufwand bzw. die erbrachten Leistungen der Studierenden zu 
bescheinigen.  

18. Praktikum: Durchführung der Berufs- und Tätigkeitsfeldpraktika (zu § 2 der 
Praktikumsordnung) 

(1) Im Rahmen des Doppelmasterstudiengangs umfasst das Berufs- und Tä�gkeitsprak�kum 450 Stunden / 11,8 
Wochen.  

(2) Das Prak�kum muss im Rahmen des Doppelmasterstudiengangs in Frankreich absolviert werden. 

19. Praktikum: Nachweis, Anerkennung und Bewertung (zu § 3 der Praktikumsordnung) 

(1) Im Rahmen des Doppelmasterstudiengangs ist das Prak�kum Teil des Moduls „Masterthesis + Prak�kum – 
DD-Programm“. Die theoriegeleitete Reflexion und Fundierung der Erfahrungen bzw. Tä�gkeiten des Prak�kums 
erfolgen in der wissenscha�lichen Masterthesis. Die Masterthesis umfasst 75.000-90.000 Zeichen und ist bei 
dem/der Modulverantwortlichen einzureichen.  
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